
Die nächste Ausgabe erscheint am
Freitag, dem 7. Februar 2025

Annahmeschluss für redaktionelle Beiträge ist
Sonntag, der 19. Januar 2025

Änderungen vorbehalten!
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AMTSBLATT
Stadt Pegau
mit den Ortsteilen Eisdorf | Großschkorlopp | Großstorkwitz | Kitzen | Kleinschkorlopp |  

Löben | Peißen |  Scheidens | Seegel | Sittel | Thesau | Werben | Weideroda | Wiederau

Nummer 1/2025 Freitag, der 3. Januar 2025 www.stadt-pegau.de

und Gemeinde Elstertrebnitz
Eulau I Elstertrebnitz I Tannewitz I Trautzschen I Greitschütz I Costewitz I Oderwitz

Veranstaltungen in Pegau

Sa., 11.01.	 Blutspende, 09:00 - 14:00 Uhr im Bürgerhaus Wiederau
Sa., 11.01.	 19. Weihnachtsbaumbrennen der Ortsfeuerwehr 
	 Pegau, ab 16:00 Uhr Gerätehaus Pegau
Sa., 11.01.	 3. Neujahresfeuer der freiwilligen Feuerwehr 
	 Schkorlopp, ab 17:00 Uhr an der Feuerwehr Schkorlopp
So., 12.01.	� Weihnachtsbaumbrennen der freiwilligen 
	 Feuerwehr Kitzen, ab 16:00 Uhr am Gerätehaus Kitzen
Fr., 17.01.	 Kino für alle. Die Winzlinge – Operation Zuckerdose 
	 (FSK 4), 17:00 Uhr im Volkshaus Pegau

Sa., 18.01.	� Neujahrsfeuer, ab 16:30 Uhr auf der Festwiese 
	 in Wiederau
So., 19.01.	 Dracula. Das Grusical (FSK 12), 16:00 Uhr 
	 im Volkshaus Pegau
Sa., 25.01.	 Livekonzert Final Stap, 20 Uhr im Volkshaus Pegau
Di., 28.01.	 Buchlesung „Wandern mit Couch – 
	 SoFa® so good“, 16:30 Uhr 
	 in der Stadtbibliothek Pegau
Weitere Termine auf stadt-pegau.de

Weihnachtsbaumbrennen oder Neujahrsfeuer. Treffen Sie sich im neuen Jahr in den verschiedenen Ortsteilen. 
Überbringen Sie Neujahreswünsche und tauschen Sie sich über die Erlebnisse an den Feiertagen aus und  
kommen auf frohe Gedanken im neuen Jahr.



- 2 -Amtlicher Teil der Stadt Pegau Nr. 1/2025

Öffnungszeiten und Telefonübersicht
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Vorwort

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
es ist ein alter Brauch, zu Silvester gute Vorsätze für das neue Jahr zu fassen. Dabei sind wir meist optimistisch, dass die 
Vorsätze auch umsetzbar sind. Aber es gibt auch Unsicherheiten, welche die Umsetzung schwierig machen.
Für unsere Stadt ist das die angespannte Haushaltslage.

Auf dem Gebiet der Stadt Pegau gibt es keine großen Industrie- oder Gewerbeansiedlungen. Der Anteil aus Gewerbesteuern 
deckt nicht einmal 10 % des Finanzbedarfs der Stadt. Selbst die Einnahmen aus Grundsteuer und Zuweisungen aus Anteilen 
der Einkommenssteuer sowie Hundesteuer helfen hier nicht merklich. Pegau ist somit, wie die meisten sächsischen Kommu-
nen, auf allgemeine Schlüsselzuweisungen des Freistaates angewiesen.
Allerdings reduzieren sich die vom Freistaat im Rahmen des Finanzausgleichs für die Kommunen im Jahr 2025 zur Verfü-
gung gestellten Mittel erheblich. Die zusätzlich für Investitionen den Kommunen bereit gestellten Mittel für investive Schlüs-
selzuweisungen wird es im Jahr 2025 nicht mehr geben. Die genaue Höhe der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für das 
Jahr 2025 wird der Freistaat erst im Laufe des Jahres bekannt geben und die auf neuer Bemessungsgrundlage zu erheben-
de Grundsteuer B birgt ebenso noch Unsicherheiten in sich. Also rundum ein herausforderndes Jahr.

Wir werden den Kopf nicht in den Sand stecken sondern versuchen, Einnahmen und Ausgaben in Einklang zu bringen, Ein-
nahmen zu erhöhen, ohne die Bürgerinnen und Bürger über Gebühr zu belasten und Ausgaben zu verringern, ohne einen 
Kahlschlag an lieb gewonnen Veranstaltungen und Einrichtungen zu erleben.

Die Planungen für die Sanierung der Kita Sonnenschein in Pegau werden wir weiterführen. Allerdings reichen die aktuellen 
Fördersätze in dem dafür vorgesehenen Förderprogramm nicht aus, um die Baumaßnahme zu finanzieren. Dies trifft eben-
so auf die Anschaffung eines neuen Fahrzeugs für die Feuerwehr Wiederau zu. Beide Maßnahmen werden es nicht in den 
Haushalt 2025 schaffen.

Die Fassadensanierung unseres Rathauses geht dem Ende entgegen. Wie dringend diese war, zeigte sich während der 
Sanierung. So drohten Gesimse in Folge verrosteter Armierungen abzustürzen, Porphyreinfassungen der Fenster waren 
gebrochen, die Turmkuppel war wegen statischer Probleme nicht im Bestand sanierbar. Sie musste am Boden aufwendig 
restauriert werden. Mein Dank gilt allen am Bau Beteiligten für ihre hervorragende Arbeit.

Der Bau unseres Aussichtsturmes nähert sich seinem Ende entgegen. Unterschiedlichste Probleme führten immer wieder zu 
Verzögerungen im Bauablauf. In diesem Jahr soll nun endlich der Turm für die Öffentlichkeit nutzbar werden.

Die ÖPNV-Verknüpfungsstelle, unser Bahnhofsvorplatz, wird im ersten Quartal 2025 fertig gestellt einschließlich der kom-
pletten Wachenheimer Straße. Die Planungen der Stadt für die Neugestaltung des Areals beruhen auf den Planungen 
der Bahn zur zukünftigen Errichtung der Bahnsteige am Bahnübergang an der Zeitzer Straße. Die Stadt hat sich an dem 
vorgegebenen Zeitplan orientiert und den Termin gehalten. Leider hat die Bahn nicht die für 2024 avisierte Fertigstellung 
der Bahnsteige geschafft. Der Stadt liegt trotz intensiver Gespräche seitens der Bahn noch kein verbindlicher Termin für die 
Errichtung der Bahnsteige vor.

An der Sanierung unserer Stadtmauer in der großen Anlage werden wir festhalten. Hier gibt es entsprechende Fördermittel, 
es fehlt uns aber immer noch die denkmalschutzrechtliche Genehmigung zur Durchführung der Arbeiten.
Den Weg von der Feuerwehr entlang des alten Schulsportplatzes bis zur Einmündung ehem. Filzfabrik/Gerberplatz wollen 
wir als Wanderweg ertüchtigen.
In Wiederau wurde Ende des letzten Jahres mit der Schlämmung des vorderen Teiches begonnen. Durch den Einsatz eines 
Saugbaggers konnten der Aufwand und die Kosten merklich reduziert werden. Die Gestaltung des Umfeldes erfolgt dann in 
diesem Jahr.
Der Garten der Kita Wiederau soll mit Hilfe von Fördermittel aus dem Leaderprogramm (ländliche Entwicklung) naturnah 
gestaltet werden. Leader fördert auch die Gestaltung des Dorfplatzes in Großschkorlopp.

Weitergeführt werden die Planungen für die Errichtung eines Radweges, welcher den von Pegau kommenden Radweg dann 
entlang des Werbener Sees über Seegel in Richtung Thesau verlängert. Für die sanierungsbedürftige Brücke in der Schul-
straße in Kitzen sind Planungsleistungen vorgesehen, ebenso für die Erweiterung/Sanierung der Toiletten der Oberschule.

Wir streben trotz ungünstiger finanzieller Rahmenbedingungen einen ausgeglichenen Haushalt 2025 an.

Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches Jahr 2025.

Ihr Bürgermeister
Frank Rösel
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Amtliche Bekanntmachungen

Haupt- und Ordnungsverwaltung

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



- 5 -Nr. 1/2025 Amtlicher Teil der Stadt Pegau

das Landkreis Journal, um Bürgerinnen und Bürger über alle 
wichtigen Themen der Abfallwirtschaft zu informieren. Ziel dieser 
Maßnahmen ist es, den Papierverbrauch zu senken und den Zu-
gang zu Informationen möglichst umweltfreundlich und flexibel 
zu gestalten.

Gewohnte und neue Informationsangebote
Trotz der Reduzierung der gedruckten Informationsmaterialien 
wird sichergestellt, dass Sie auch weiterhin Zugang zu allen rele-
vanten Informationen haben:

ABFALLWEGWEISER
Der neue „Abfallwegweiser“ des Landkreises Leipzig erscheint 
zukünftig alle zwei Jahre, erstmalig im Januar 2025 und ist an 
den Wertstoffhöfen sowie den Stadt- und Gemeindeverwaltun-
gen kostenlos erhältlich. Er bietet eine kompakte Übersicht zu 
Abfallgebühren, Tipps zur richtigen Abfalltrennung, eine Über-
sicht der Wertstoffhöfe, ein Abfall-ABC sowie die Sperrmüllkar-
ten – diese finden Sie auch auf der Website www.kell-gmbh.
de. Damit bleiben relevante Informationen auch für diejenigen 
verfügbar, die gedruckte Broschüren bevorzugen.

AMTSBLÄTTER UND STADTJOURNALE DER STÄDTE UND 
GEMEINDEN
Die regionalen Entsorgungstermine sowie der Tourenplan des 
Schadstoffmobils werden, zusätzlich zum Online-Abfallkalender 
und der Abfall App Landkreis Leipzig, in den Amtsblättern bzw. 
Stadtjournalen der Städte und Gemeinden veröffentlicht. In der 
jeweils letzten Ausgabe des Jahres 2024 finden Sie diese Infor-
mationen.

JAHRESKALENDER UND TONNEN-AUFKLEBER
Der praktische Jahreskalender und die beliebten Tonnen-Auf-
kleber finden Sie im Mittelteil des Landkreis Journals, das im 
Dezember 2024 erscheint und an alle Haushalte im Landkreis 
verteilt wird. Verwenden Sie diese um Ihre Entsorgungstermi-
ne zu markieren.

ETABLIERTE DIGITALE ANGEBOTE – WEBSITE UND AB-
FALL APP
Bereits 2015 hat der Landkreis auf die wachsende Nachfrage 
nach digitalen Services reagiert und die „Abfall App Landkreis 
Leipzig“ eingeführt. Über 48.000 Menschen im Landkreis Leip-
zig nutzen die App inzwischen regelmäßig, um sich schnell und 
einfach über Abfuhrtermine und Wertstoffhof-Öffnungszeiten 
und vieles mehr zu informieren. Die App erinnert außerdem 
zuverlässig per Push-Nachricht an bevorstehende Abholtermi-
ne und lässt sich mit dem Smartphone kostenlos im Apple App 
Store oder Google Play Store herunterladen. Auch die Website  
www.kell-gmbh.de wurde im Jahr 2024 einer umfassen-
den Überarbeitung unterzogen. Ziel war es, eine noch benut-
zerfreundlichere Plattform zu schaffen, die Informationen zu 
Abfallentsorgung, Abfallgebühren und den Standorten der 
Wertstoffhöfe bereitstellt. Hier können Sie zudem den Online-Ab-
fallkalender nutzen, um ihre individuellen Abfuhrtermine als PDF 
herunterzuladen oder direkt in den eigenen, digitalen Kalender 
zu importieren.

Die Umstellung auf digitale Informationskanäle ist nicht für alle 
Bürgerinnen und Bürger selbstverständlich. Gerade für ältere 
Menschen oder diejenigen, die wenige Erfahrung mit digitalen 
Medien haben, kann die Umstellung eine Herausforderung dar-
stellen. Aus diesem Grund bietet die KELL GmbH Unterstützung 
an, um den Einstieg in die Nutzung der digitalen Angebote so 
einfach wie möglich zu gestalten. Wenden Sie sich gerne jeder-
zeit an uns. Wir stehen für Fragen zur Abfall App, zur Websei-
te und zu allen weiteren Anliegen zur Verfügung unter der Tel.: 
034299 706010 und via E-Mail: info@kell-gmbh.de.

Ihre KELL GmbH

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung �  11.11.2024
und Forsten Süd
Müllnerstraße 59
06667 Weißenfels

Bodenordnungsverfahren „Poserna uH“
Verf.-Nr.: 611-42 WSF010
Landkreis: Burgenlandkreis

Schlussfeststellung
gem. § 149 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)

I. Feststellung
Im Bodenordnungsverfahren „Poserna uH“, Verf.-Nr.: 611-42 
WSF010 nach § 56 Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAn-
pG) wird hiermit gemäß § 63 Abs. 2 LwAnpG i.V.m. § 149 Flurbe-
reinigungsgesetz (FlurbG) die Schlussfeststellung erlassen und 
Folgendes festgestellt:

1. Die Ausführung nach dem Bodenordnungsplan ist bewirkt.
2. Den Beteiligten stehen keine Ansprüche mehr zu, die im Bo-

denordnungsverfahren hätten berücksichtigt werden müs-
sen.

II. Hinweis
Der Stadt Lützen werden nach Unanfechtbarkeit der Schlussfest-
stellung die in § 150 FlurbG bezeichneten Unterlagen zur Aufbe-
wahrung übergeben.

Begründung
Die Ausführung des Bodenordnungsplans ist in tatsächlicher und 
rechtlicher Hinsicht bewirkt. Insbesondere sind alle Anträge, Wi-
dersprüche und Klagen der Beteiligten erledigt. Die öffentlichen 
Bücher sind berichtigt.
Aufgaben, die die Teilnehmergemeinschaft im Bodenordnungs-
verfahren „Poserna uH“ noch zu erfüllen hätten, sind nicht be-
kannt.
Die Voraussetzung für die Schlussfeststellung nach § 149 FlurbG 
liegen somit vor.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Schlussfeststellung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Widerspruch beim Amt für Landwirtschaft, 
Flurneuordnung und Forsten Süd, Müllnerstraße 59, 06667 Wei-
ßenfels erhoben werden.

Informationsbroschüre  
zur Abfallwirtschaft eingestellt
Digitale Medien sind aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken 
und erreichen mittlerweile alle Altersgruppen. Informationen sind 
jederzeit verfügbar und bequem zugänglich, während gedruckte 
Medien zunehmend in den Hintergrund treten. Dieser Wandel hat 
auch die Abfallwirtschaft erfasst. Der Landkreis Leipzig reagiert 
darauf, indem er die Informationswege zur Abfallentsorgung und 
-wirtschaft modernisiert und nachhaltig gestaltet. Die bisher an 
jeden Haushalt verteilte „Informationsbroschüre zur Abfallwirt-
schaft“ wird künftig durch ein bedarfsgesteuertes Druckverfahren 
ersetzt.
So wird eine Broschüre nur noch in geringerer Auflage und ge-
zielt an zentralen Stellen wie den Wertstoffhöfen des Landkrei-
ses sowie in Stadt- und Gemeindeverwaltungen zur Verfügung 
gestellt und nicht mehr an jeden Haushalt verteilt. Begleitend 
setzt die mit der Umsetzung des neuen Konzeptes beauftragte 
KELL GmbH verstärkt auf digitale Medien sowie auf bewährte 
regionale Kanäle wie die Amtsblätter im Landkreis Leipzig und 
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Baugrundstücke und Immobilienangebote
Baugrundstück im OT Thesau

Die Stadt Pegau verkauft im OT Thesau, Am Gasthof, einen Teil 
des Flurstücks 87/7 als Baugrundstück (siehe Plan). Das Grund-
stück ist voll erschlossen und muss noch endgültig vermessen 
werden. Die Größe liegt bei ca. 800 m² und die schlussendliche 
Vermessung sowie alle damit verbundenen Kosten müssen vom 
Käufer getragen werden. Der Preis beträgt 140 €/m², zzgl. Notar-
kosten. Das Grundstück ist im südlichen Teil bebaubar und die 
Baugrenze ist zwingend einzuhalten. Angebote sind schriftlich und 
unterschrieben bei der Stadtverwaltung Pegau oder per E-Mail an 
p.kalisch@pegau.de einzureichen.

Kommunale Gebäude:
Mehrfamilienwohnhaus in zentraler Ortslage im Ortsteil Wiederau, 
An der Schmiede 2, Wohnungen seit vielen Jahren vermietet, denk-
malgeschützt – Einzeldenkmal, Sanierungsrückstau, Verkauf nur mit 
Sanierungsverpflichtung und Übernahme der bestehenden Mietver-
träge, Kaufpreis 125.000 € zzgl. NK

Wohnungen:
2-Raum-Wohnung ohne Balkon, Stöntzscher Str. 30 in Pegau, 
2.OG rechts, 47,78 m², unsaniert und leerstehend, Energieausweis 
liegt vor, Kaufpreis: 41.000 € zzgl. NK und Rücklage
2-Raum-Wohnung ohne Balkon, Stöntzscher Str. 31 in Pegau, 
3.OG rechts, 47,78 m², unsaniert und leerstehend, Energieausweis 
liegt vor, Kaufpreis: 41.000 € zzgl. NK und Rücklage
Kontakt: Stadt Pegau, Bauamt, Markt 12, 04523 Pegau, Herr  
Kalisch, Tel.: 034296 98016; Fax: 98020, p.kalisch@pegau.de

Kommunale Mietangebote:
Kontakt: Laguna Immobilienmanagement GmbH, Zeitzer Straße 19, 
04523 Pegau, Frau Wagner, Tel.: 034296 49581

Verkauf von Brennholz
Durch notwendige Fällung von Bäumen im öffentlichen Bereich 
fällt Brennholz an. Dieses Holz befindet sich im Eigentum der Stadt 
Pegau. Eine eigenmächtige Mitnahme des Holzes ist verboten. 
Verstöße werden geahndet!
Sie haben Interesse am Erwerb von Brennholz? Dann gilt folgender 
Verfahrensweg:
1.	 Schriftlich Antragstellung unter Angabe Ihrer Telefonnummer beim 

Bauamt der Stadt Pegau (gern per E-Mail s.bader@pegau.de)
2.	 Sobald Brennholz vorrätig ist, wird sich der Städtische Bauhof mit 

Ihnen in Verbindung setzen und einen Liefertermin vereinbaren.
3.	 Nach Lieferung erhalten Sie von der Stadtverwaltung Pegau 

eine Rechnung.
Die Gebühr beträgt 45,- €/Raummeter (entspricht ½ Multicaranhän-
ger) zzgl. 19 % Mehrwertsteuer.
Antragsberechtigt sind ausschließlich Bürger der Stadt Pegau 
einschließlich der Ortsteile. Eine Lieferung erfolgt ausschließ-
lich im Stadtgebiet von Pegau einschließlich der Ortsteile.

Kalisch, Bauamtsleiter

Finanzverwaltung

Wichtige Information zur Grundsteuer 2025
Bitte warten Sie auf Ihren neuen Bescheid.
Aufgrund der ab 1. Januar 2025 geltenden neuen Rechtslage 
kommt es zu Änderungen bei der Bewertung der Grundstücke. 
Gleichzeitig wird auch die Festsetzung der Grundsteuer den 
neuen gesetzlichen Regelungen angepasst. Alle Grundsteuer-
bescheide, die vor dem 01.01.2025 erlassen wurden, verlieren 
Kraft Gesetz zum 31.12.2024 ihre Gültigkeit.
Sofern für Ihren Grundbesitz eine Grundsteuer ab 2025 festzu-
setzen ist, erhalten Sie nach der Festlegung des neuen Hebes-
atzes für Grundsteuer B Anfang des Jahres 2025 einen neuen 
Grundsteuerbescheid.
Sollten Sie einem Kreditinstitut zur Bezahlung der Grundsteu-
er einen Dauerauftrag erteilt haben, stornieren Sie diesen bitte. 
Überweisungen tätigen Sie bitte erst, wenn Sie einen neuen Be-
scheid erhalten haben. Haben Sie der Stadt Pegau ein SEPA-
Lastschriftenmandat erteilt, müssen Sie nicht tätig werden. Ein 
Einzug per Lastschrift erfolgt erst wieder, nachdem der neue 
Grundsteuerbescheid 2025 erlassen wurde.
Bitte leisten Sie keine Zahlungen ohne neuen Grundsteuerbe-
scheid!

Bauverwaltung

Der Bauhof Pegau sagt Danke

• für die Bereitstellung des Weihnachtsbaumes auf dem Markt 
an Johannes Heinichen aus Scheidens.

• der Agrar GmbH Auligk für die Bereitstellung des Plattenwa-
gens für den Transport des Weihnachtsbaumes.

• der MaxiMum GmbH Kran- und Schwerlastlogistik, Niederlas-
sung Böhlen, für die gute Zusammenarbeit beim Holen und 
Stellen des Baumes.

• dem Versicherungsbüro Tino Krahl, Groitzsch, für die Be-
reitstellung der Weihnachtsbäume auf dem Schulhof und im 
Volkshaus.

Wir wünschen allen Lesern des Amtsblattes 
ein glückliches, gesundes und friedliches neues Jahr.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des Städtischen Bauhofes Pegau
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Kinder und Jugend

Schulen

Oberschule Pegau

Rote Weihnachtsschleifen

Im Kunstkabinett der Oberschule bastelten Kinder zur Advents-
zeit aus roter Lackfolie große Weihnachtsschleifen.

In Zusammenarbeit mit dem Verein für Heimatkunde zu Pegau 
wurden diese etwa 20 Stück dann in der Stadt an Zäunen und 
Haustüren angebracht, wo sie bis zur Silvesterwoche hängen 
bleiben. Schon während des Verteilens fand diese Aktion der 
Oberschüler positive Zustimmung bei den Bürgerinnen und Bür-
gern.

HHK

Symbolischer Knopfdruck
envia TEL hat den flächendeckenden Glasfaserausbau in Pegau 
und Elstertrebnitz mit einem symbolischen Knopfdruck offiziell 
abgeschlossen.
In den vergangenen zwei Jahren wurden in Pegau, dessen Orts-
teilen sowie Elstertrebnitz rund 62 km Glasfaserkabel verlegt 
und 13 Netzknoten errichtet. envia TEL hat dafür zirka 19 Millio-
nen Euro investiert.
Die restlichen noch nicht angeschlossenen Grundstücke werden 
bis zum Ende des I. Quartals 2025 dann auch am Netz sein.

Der ZV WALL und die Leipziger Wasserwerke  
informieren

Leipziger Umlandgemeinden bringen 
Wasserversorgungskonzept 2035 auf 
den Weg Leipzig und die Umlandge-
meinden haben die Weichen für eine 

zukunftssichere und widerstandsfähige Trinkwasserversorgung für 
den Großraum Leipzig gestellt: Um dies zu garantieren, werden die 
Leipziger Wasserwerke in den kommenden Jahren weiter intensiv 
investieren. Entsprechende Maßnahmen finden sich gebündelt im 
sogenannten Wasserversorgungskonzept der Stadt Leipzig und 
der Kommunen des Zweckverbandes für Wasserversorgung und 
Abwasserbeseitigung Leipzig-Land (ZV WALL) wieder. Die öffentli-
che Wasserversorgung ist unmittelbare Daseinsvorsorge und somit 
kommunale Pflichtaufgabe. Diese hat sicherzustellen, dass für die 
Einwohnerinnen und Einwohner ausreichend Trinkwasser in der 
geeigneten Qualität und ausreichender Menge vorhanden ist. Dazu 
werden die Systeme bis 2035 ausgebaut und deren Kapazität er-
höht. Um die notwendigen Investitionen abzudecken, kalkulieren 
die Wasserwerke als kommunales Unternehmen mit Aufwendun-
gen in Höhe von jährlich bis zu 69 Millionen Euro für die Sparte 
Trinkwasser, ab 2030 mit rund 62 Millionen Euro. Die Wasserwerke 
gehen von einem weiterhin steigenden Wasserbedarf und damit 
auch Bedarf an Abwasserreinigung aus. Hintergrund ist das zwi-
schen 2022 und 2035 erwartete allgemeine Bevölkerungswachs-
tum um rund 27.000 Einwohner im Ver- und Entsorgungsgebiet 
und die Annahme erhöhter Tages- und Spitzenverbräuche. Um die-
sen prognostizierten Aufwand für eine sichere Trinkwasserver- und 
Abwasserentsorgung vor allem auch unter Gesichtspunkten von 
Klima- und Umweltschutz sowie Ressourcenschonung umzuset-
zen, haben die Wasserwerke ein umfangreiches Portfolio an Maß-
nahmen geplant. Stadt Leipzig und ZV WALL haben dies in einem 
formellen Akt beschlossen und gegenüber dem Freistaat Sachsen 
angezeigt. Auf der Agenda steht der Neubau eines Wasserwerks in 
Naunhof zur Ablösung der beiden bestehenden Großwasserwerke 
dort. Zudem wird der sogenannte Westringschluss zwischen 
Großzschocher und Markkleeberg realisiert werden, um den Lei-
tungsgürtel um Leipzig zu schließen und die Versorgungssicher-
heit, vor allem auch für den Südraum, weiter zu erhöhen. Vorgese-
hen ist zudem, das Rohrnetz weiter sukzessive zu erneuern – hier 
wird eine Erneuerungsrate zwischen 1 und 1,2 Prozent im Jahr 
angesetzt.

ZV WALL
Telefon: 0341 2323203, E-Mail: post@zvwall.de
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Hort

Unser 1. Weihnachtsmarkt  
im Kinderhort Pegau
Im vergangenen Dezember haben wir uns für unsere Hortkinder 
und deren Familien etwas Neues einfallen lassen. Mit Unterstützung 
einiger Eltern haben wir am 12.12.24 einen kleinen Weihnachts-
markt organisiert. Er wurde mit einem weihnachtlichen Programm 
unserer Hortkinder eröffnet. In gemütlicher Atmosphäre konnten 
Rostbratwürste, Glühwein, Kinderpunsch, gebrannte Mandeln und 
Schokofrüchte genossen werden. Für die großzügige Unterstützung 
möchten wir uns herzlich bei der „Pegauer Fleisch und Wurstwaren 
GmbH“, bei unserem Essensanbieter „UG Hänchen“, beim „Back-
haus Hennig“ sowie bei unserem Elternrat bedanken. Ein Highlight 
war der Weihnachtsbasar mit selbst hergestellten kleinen Weih-
nachtsgeschenken. Einen Teil der Einnahmen spenden wir an den 
Verein „Wolfsträne e.V.“ (Trauerbegleitung für Kinder und Jugendli-
che). Zum Abschluss begrüßten wir die Gugge- Gruppe „Gwärsch-
läschor“. Wir freuen uns auf eine Wiederholung im Jahr 2025.

Ein Team für Sie und Euch, für den Sprung ins Erwachsenwerden

Anmeldung Zur Jugendweihe 2026

Sehr geehrte Eltern der Klasse 7,
im kommenden Schuljahr steht für Ihr Kind, wenn Sie es wünschen, das große Ereignis: - die Jugendweihe - ins Haus.

Termin: 16. Mai 2026

Erleben Sie diesen besonderen Tag im schönen Ambiente des Volkshauses Pegau, mit einer individuellen Feier im jugendlichen 
Stil. Wie schon in den vergangenen Jahren wird die Jugendweihe in Pegau/Groitzsch/Zwenkau und Elstertrebnitz von uns ausge-
richtet. Momentan wird die Jugendweihe 2025 gestaltet, parallel dazu beginnen wir mit den Anmeldungen und Vorbereitungen für 
die Feier 2026.

Für den 09.01.2025 ist ein Informationselternabend im Volkshaus Pegau geplant.
18:00 Uhr für die Oberschule Pegau und Oberschule Pegau, Förderschule Elstertrebnitz
19:00 Uhr für das Gymnasium Groitzsch, Freies Gymnasium Zwenkau

Die Konditionen:
Bei Überweisung bis zum 09.01.2025 bzw. der Barzahlung zum Informationselternabend, gilt ein ermäßigter Preis von 95,00 €. 
Ansonsten betragen die Kosten für die Jugendweihe 115,00 €, zu zahlen bis 30.04.2025. Bei Überweisung bitte unter Verwen-
dungszweck: JW2026 / Name/ Klasse / Schule angeben. Vielen Dank
Hat schon ein Geschwisterkind bei uns die Jugendweihe erhalten, beträgt die Anmeldegebühr bis zum 09.01.2025 nur 90,00 € 
und 95,00 € bis zum 30.04.2025 (dafür bitte Name und Jahr der JW auf dem Anmeldeformular vermerken)
In Ausnahmefällen kann auch eine Ratenzahlung vereinbart werden, um so jedem Kind die Teilnahme zu ermöglichen. Dafür mel-
den Sie sich bitte telefonisch bei uns oder geben einen Vermerk auf der Anmeldung an.
Das Anmeldeformular finden sie auf unserer Homepage Jugendweihe in Pegau unter Download. Wir würden uns freuen, wenn Sie 
ihr Kind zur Jugendweihe anmelden. Gern stehen wir Ihnen für Nachfragen zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Jana Schad

Kontakt: 034296- 70411 I E-Mail: kontakt@jugendweiheinpegau.de I Web: www.jugendweiheinpegau.de
Bankdaten: Inhaber: JWP Pegau I Bank: Sparkasse Leipzig I IBAN: DE 30860555921634141888 I BIC: WELADE8XXX
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Freizeitangebote

Heitzmanns Weihnachtsbäckerei
Die Bäckerei Heitzmann lud Familien am 2. Adventswochenende 
in ihre Pegauer Filiale im Edeka-Markt. Dort im Foyer konnten 
Oma, Opa, Mama und Papa mit ihren Kindern und Kindeskin-
dern große und kleine, leckere und bunte Weihnachtsplätzchen, 
dekorieren, verzieren und probieren. Die ganze Aktion von Man-
dy und Daniel Heitzmann ging von früh bis nach dem Mittag 
und machte allen Beteiligten sichtlich Spaß; durften sie doch 
am Ende ihre kunstvollen Kreationen hübsch verpackt mit nach 
Hause nehmen.

H. H. Koch

Neues aus dem Jugendbüro
Das neue Jahr hat begonnen. Ich wünsche uns allen ein wun-
derbares, friedliches, aufregenden und spannendes 2025. Ich 
möchte mich an dieser Stelle bei Anett ganz herzlich bedanken. 
Sie hat mich oft im Jugendbüro im Jahr 2024 ehrenamtlich un-
terstützt.
Auch in diesem Jahr bieten die Jugendbüros Groitzsch und 
Pegau wieder für die Winter-, Sommer und Herbstferien ein ab-
wechslungsreiches Programm an. Für die Winterferien findet Ihr 
die Anmeldeformulare in der ersten Januarwoche, wie gewohnt, 
auf der Internetseite der Stadt- und Schulbibliothek Groitzsch. 
Gern kann sich aber auch hier bei mir im Jugendbüro im Napole-
onhaus angemeldet werden.
Ich wünsche Euch allen einen guten Start für das neue Jahr.

Christiane König
Diakonie Leipziger Land
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Der VC68 Pegau berichtet!
Wir wünschen allen Mitgliedern und deren 
Familien, Freunden und Bekannten sowie 
unseren Unterstützern ein erfolgreiches ge-
sundes neues Jahr!
Das Jahr 2024 ist voll mit Volleyball-Sport zu 
Ende gegangen.
In der Mixed-Liga wurde die Vorrunde abge-

schlossen. Unser Mocca-Edel Team gewann das letzte Spiel, 
steht aber zurzeit noch auf Platz 4 in der Tabelle. Die Rückrunde 
beginnt im Januar – wahrscheinlich am 20.01. in Pegau – und 
sie muss erfolgreicher sein, wenn man in Liga A bleiben möchte. 
Dazu hat sich das Team im Dezember im Trainingslager auf dem 
Rabenberg vorbereitet.
Freizeitsport: Das 2. November-Mixed-Turnier war sehr er-
folgreich – 1+2 Platz (Bild) ging an VC 68 Pegau. Es kämpften  
10 Teams um den Turniersieg. Insgesamt wurde 12 mal, davon in 
der Vorrunde 8 mal Remis gespielt, bleiben 4 in den „Endspielen“ 
die 1:1 ausgingen. Mit dabei das Spiel um Platz 1.

Die Entscheidung beim 25:22; 23:25 war 1 Punkt. Hier konnte 
sich die Schrecksekunde nur selbst schlagen. Interessant, die 
Chamäleons waren mit drei Frauen im Turnier aktiv. Besonde-
rer Dank ans Küchenteam um Astrid und den unkomplizierten 
Einsatz der Ersatz-Aushelfer. Turnierendstand: 1. Schreckse-
kunde I; 2. Schrecksekunde II; 3. BWV Zwenkau; 4. Namenlos 
(Markranstädt); 5. SV Elstertrebnitz; 6. Alles oder Netz (Regis+); 
7. Montagsmaler (Groitzsch); 8. Chamäleons (Groitzsch);  
9. SF Neukieritzsch; 10. Blockschokolade (BNA).
Die Schrecksekunden der Freizeitsportler bereiten sich aktuell 
auf die Turniere in HHM (Februar) und in Pegau (Syrtaki-Cup im 
März) vor.
Nachwuchs:
Am 01.12. fand kurzfristig der Finalspieltag der u14 weiblich 
in der Bezirksmeisterschaft. Danke an alle, die das so schnell 
vorbereitet haben und zur Stelle waren – ob vor oder hinten den 

Vereine

Die Ortsfeuerwehr Pegau  
informiert
Werden sie aktiver Retter in unserer Feuer-
wehr.

Weitere Einsatzkräfte werden dringend benötigt!!

Einsätze der OF Pegau

05.11.24 10:42 Uhr Überörtlich, BMA Zwenkau
06.11.24 18:59 Uhr Überörtlich TH 2 Elstertrebnitz
08.11.24 15:24 Uhr Überörtlich,

TH 2 – PKW
Pegau, 
OT Eisdorf

28.11.24 07:06 Uhr TH 2 – 
PKW/PKW, ECall

Pegau, B2/S68

TH 1 – Technische Hilfe Klein, B 1 - Brand klein, TH 2- Techni-
sche Hilfe mittel, ABC – z.B. Öl auf Straße / Gewässer
BMA – Brandmeldeanlage

Termine der OF Pegau

02.01.25 16:00 Uhr Altersabteilung Arbeitsdienst
06.01.25 19:00 Uhr Einsatzkräfte Ausbildungsdienst
11.01.25 14:00 Uhr Gesamte Wehr Neujahrsfeuer
13.01.25 19:00 Uhr Führungskräfte Führungskräfteschulung
20.01.25 19:00 Uhr Einsatzkräfte Ausbildungsdienst
25.01.25 09:30 Uhr Jugendfeuer-

wehr
Ausbildungsdient

Marco Becher
Ortswehrleiter Pegau

Information zum Weihnachtsbaumbrennen

Die Kameradinnen und die Kameraden der Ortsfeuerwehr Pegau 
laden am 11.01.2025 ab 16:00 Uhr zum 19. Weihnachtsbaum-
brennen ein.
Dafür brauchen wir Ihren Weihnachtsbaum. Bitte bringen Sie Ih-
ren abgeputzten Baum bis zum 11.01.2025 an das Gerätehaus 
der Ortsfeuerwehr Pegau. Ab dem 02.01.2025 wird auf den hin-
teren rechten Stellflächen des Parkplatzes am Gerätehaus ein 
Lagerplatz für die Weihnachtsbäume eingerichtet. Dort können 
Sie ihren Baum rund um die Uhr kostenlos ablegen.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen.
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Kulissen. Und es hat sich gelohnt. In einem packenden Finalspiel 
standen sich unsere Volleys United und die LE Volleys gegen-
über. Mit 2:0 feierten unsere Volleys United den Bezirksmeis-
tertitel. Team 2 belegte einen hervorragenden 8 Platz (von insg. 
16 Teams) – sind sie doch fast alle noch Spielklasse u12 und u13. 
Herzlichen Glückwunsch an die Mannschaften und die Trainer.

Beste Spielerin des Turniers wurde Soraya Baumann.
Mit dem Titel hat sich das Team für die Sachsenmeisterschaft 
am 26.01.2025 qualifiziert, die im Sportzentrum Groitzsch 
stattfindet. Wir laden schon heute herzlich dazu ein.

Seniorenweihnacht in Wiederau
50 Senioren trafen sich auf Einladung des Wie-
derauer Kulturvereins Anfang Dezember zu ei-
ner gemütlichen Weihnachtsfeier in unserem 
Bürgerhaus. Liebevoll dekoriert von Chantal und 
Manuela und im Schein des Tannenbaums wur-
den die Plätzchen von unserem Jugendrotkreuz 
genascht und Stollen gekostet, es wurde ge-

schwatzt, gelacht, gesungen und am Abend sogar getanzt. Nach 
dem Kaffee bereiteten 12 Kinder unter der Leitung von Madlen, 
Susan und Nadine, unseren Senioren mit Rätseln, Witzen, Ge-
dichten und gemeinsam gesungenen Weihnachtsliedern eine 
große Freude. Dies ist inzwischen eine schöne Tradition gewor-
den, auf die wir uns auch im nächsten Jahr wieder freuen. Freuen 
konnten sich am Abend alle auch auf ein wunderbares 3-Gänge-
Menü von Karin und Annett; unseren fleißigen Küchenfeen. Ein 
großes Dankeschön auch an unsere zwei Rennmäuse Nadine 
und Adeline im Service, die den ganzen Nachmittag geflitzt sind, 
um für Wasser, Wein und Bierchen zu sorgen.
Das Wiederauer DRK sorgte am späten Abend für eine sichere 
Heimfahrt einzelner Senioren und wir freuten uns über all das 
positive Feedback und die freundlichen Worte zum Abschied.
Bis zum nächsten Jahr - Bleibt gesund.

Susan Genée
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Karnevals Club Kitzen e.V.
Liebe Karnevalsfreunde,
wir hoffen, dass ihr eine besinnliche Weihnachtszeit und einen 
guten Start ins neue Jahr hattet.
Nun dauert es nicht mehr lange, bis wir unter dem Motto Zeitreise 
in die Hauptsaison starten können.
Der Vorverkauf, welcher am 01.12.2024 startete, lief direkt super 
an und es dauerte nicht lange bis die erste Abendveranstaltung 
ausverkauft war.
Wir wünschen uns und allen umliegenden Karnevalsvereinen 
eine tolle und möglichst stressfreie 5. Jahreszeit und freuen uns 
schon sehr auf alle Gäste, die wir zu unseren bevorstehenden 
Veranstaltungen empfangen dürfen.
Hier nochmal alle Termine:
15.02.2025 - 1. Abendveranstaltung (ausverkauft!)
16.02.2025 - Kinder- und Familienfasching (kein Vorverkauf)
21.02.2025 - Jugendfasching
22.02.2025 - 2. Abendveranstaltung

Außerdem findet ihr uns am 01.03.2025 beim Karnevalsumzug 
in Pegau und am 02.03.2025 beim Karnevalsumzug in Groitzsch.
Thesau Helau!

Euer KCK

Blablös suchen Verstärkung

BLABLÖ‘s suchen neue/n Partner/in.
Du bist musikalisch und spielst ein Instrument (Trommel, 
Trompete, Posaune, Tuba), dann bist du willkommen bei den 
Blablö’s, um mit uns Guggemusik zu spielen. Probe immer 
montags von 19.00 - 20.30 Uhr im Sporthaus Pegau.

Für Rückfragen einfach Herrn L. Friedrich anrufen 
unter 0163 5866206.

Marketingkonzepte
Von der Idee  
zum Produkt.

LINUS WITTICH 
Medien KG
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NACHRUF
Für eine Freundin unserer Gruppe 

Renate Schiebold

Gestern warst Du noch bei uns mit Deinem Lachen, mit 
Deiner Freude, mit Deinen Worten, mit Deiner Offenheit. 
Heute bist Du bei uns, in unseren Tränen, in unseren Fra-
gen, in unserer Trauer. Morgen wirst Du bei uns sein, in 
Erinnerungen, in Erzählungen, in unseren Herzen.

Tschüss Renate; sagen: Gunter, Erika, Bärbel, Wolfgang 
und Hannelore, Eva, Karen, Ingrid, Christine, Maria, Sabi-
ne, Vera, Silvia, Andreas und Brunhild, Ilka, Horst und Klär-
chen, Anne, Mirella, Bärbel, Sieglinde, Renate, Gabi, Birgit 
(Erni), Beate, Ilona, Gabi, Hannelore und Kathrin.

Gunter Kratzsch
Vorsitzender 1. Krebsselbsthilfegruppe Groitzsch/Pegau

Kirche

Ev.-Luth. Kirchgemeinde Pegau
mit Elstertrebnitz, Großstorkwitz und Weideroda
Sprechzeiten des Pfarrers Dr. Torsten Reiprich
Nach Absprache 034296 72470
E-Mail: torsten.reiprich@evlks.de
Website: www.kirche-pegau.de

Pfarramt / Friedhofsverwaltung
Öffnungszeiten
Montag und Mittwoch 9.30-12.00 Uhr
Weitere Termine nach telefonischer Absprache, auch Nach-
mittags.
Telefon: 034296 76464
Telefax: 034296 49356
E-Mail: kg.pegau@evlks.de

Besichtigung St. Laurentiuskirche nach Vereinbarung
Anfragen bei Kurator Dennis Alert
Telefon: 0170 2064519
E-Mail: dennis.alert@evlks.de

Evangelische Kindergärten Telefon
Grünes Tal, Grünes Tal 3, 04523 Pegau 034296 49746
Regenbogen, Vorwerk 7, 04523 Pegau 0176 56725589
Diakonie-Sozialstation, 
Kirchplatz 7, 04523 Pegau

034296 75591

Zu den Gottesdiensten der Kirchgemeinde sind alle Einwoh-
ner herzlich eingeladen.
Sonntag, den 05.01., (2. Sonntag nach Weihnachten)
Großstorkwitz 09.00 Uhr Gottesdienst
Pegau 10.15 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
Sonntag, den 12.01., (1. Sonntag nach Epiphanias
Elstertrebnitz 09.00 Uhr Gottesdienst
Großstorkwitz 09.00 Uhr Lektorengottesdienst
Pegau (Lutherhaus) 10.15 Uhr Gottesdienst mit Kirchenkaffee
Sonntag, den 19.01., (2. Sonntag nach Epiphanias
Elstertrebnitz 09.00 Uhr Lektorengottesdienst
Großstorkwitz 09.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
Pegau (Lutherhaus) 10.15 Uhr Gottesdienst
Sonntag, den 26.01., (3. Sonntag nach Epiphanias
Elstertrebnitz 09.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
Pegau (Lutherhaus) 10.15 Uhr Gottesdienst mit Kirchenkaffee

Allgemeiner Schützenverein  
zu Pegau 1444/1990

Nachlese 2024, Rundenwettkampf

In unserm Schützenjahr gab es viele Höhepunk-
te. Neben den regelmäßigen Versammlungen 
können wir auf ein ereignisreiches Jahr zurück-
blicken. Die Schießwettbewerbe konnten durch-
geführt werden und die Vereinsfeierlichkeiten 
fanden wieder statt, so auch z. B. der Himmel-

fahrtsfrühschoppen im Mai, im März Frauentag, Vereinsmeister-
schaft KK, im August Schützenfest – Schützenkönig: Dirk Balde-
weg, im Oktober Herbstmeisterschaften – Herbstmeister: Volker 
Bernstein, im November Rundenwettkampf - Pegau, Zeitz, Zwen-
kau. Teilgenommen haben 64 Kameraden, davon aus Zeitz 23, 
aus Zwenkau 18 und aus Pegau 23. Pegau gewann den Wettbe-
werb in der Mannschaftswertung vor Zwenkau und Zeitz. Damit 
gestaltet Pegau den Rundenwettkampf im November 2025.

Einzelwertung:
1. Platz Kamerad Lange, Zeitz
2. Platz Kamerad Clasen, Zwen-
kau
3. Platz Kamerad Grüber, Zeitz
Am 14.12.2024 Weihnachtsfei-
er, ein bisschen Gemütlichkeit 
zum Abschluss. Das Neujahrs-
schießen, findet traditionell 
am 01.01.2025 ab 15:00 Uhr 
im Schützenhaus statt. Mit 
Blick auf ein glücklicheres Jahr 
2025 Dank allen Förderern des 

Schützenvereins. Im Namen des Vereins wünsche ich allen ein 
glückliches und gesundes 2025 und dass es gelingt, weitgehend 
gut durch die Krisen zu kommen, vor allem friedlich.

Nicht vergessen: Am Donnerstag, den 
02.01.2025 ist Mitgliederversammlung.
Sie finden uns im Internet: 
http://www.schuetzenverein-pegau.de, 
Kritik und Hinweise an schubert.pegau@web.de

H. Schubert

1. Krebsselbsthilfegruppe Groitzsch/Pegau
Ein neues Jahr, heißt neue Hoffnung, neue Gedanken und neue 
Wege zum Ziel.
Am 26.11.2024 waren wir von Frau Karina Kessler zur Danke-
schön-Veranstaltung des Kreissozialamtes in die Gaststätte 
„Kastanienhof Lobstädt“ eingeladen. Es ist schön, dass es so 
eine Veranstaltung gibt, recht vielen Dank an Frau Karina Kessler 
und Team. Am 02.12.2024 
trafen wir uns nochmal in 
der Stadtmühle Groitzsch, 
hatten wir doch die Ge-
burtstage von unserer 
Anne, Karen (85),Sieglinde 
und die Eiserne Hochzeit 
von unserer Renate Wag-
ner aus Pegau zu feiern. 
Was für eine Überraschung, 
die Jubiläumstorte wurde 
vom Backhaus Hennig von 
Herrn Peter Hennig an sei-
nen langjährigen Freund, 
Hans Wagner und Frau Re-
nate, gesponsert.
Ein gesundes neues Jahr 
2025. Unser erstes Treffen 
im neuen Jahr 2025 ist am 20.01.2025, 14:00 Uhr in der Stadt-
mühle Groitzsch / Jahresrückblick 2024 / Jahresplan 2025.
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Katholische Kirche St. Hedwig
Pegau - Groitzsch
Helbig Straße 14, 04523 Pegau
Gottesdienste
Sonntag 10:30 Uhr Heilige Messe
Mittwoch 16:30 Uhr Heilige Messe

Mehr Informationen: www.kath-kirche-leipzig-sued.de

Katholische Pfarramt St. Bonifatius
Prinz-Eugen-Straße 21, 04277 Leipzig
Telefon: 0341 / 3018401
E-Mail: leipzig-sued@pfarrei-bddmei.de
Öffnungszeiten des Pfarrbüros
in Leipzig
Montag 14:30 – 16:30 Uhr
Donnerstag 14:00 – 16:00 Uhr
in Zwenkau, Marktstraße 1
Donnerstag 15:00 – 17:00 Uhr

Telefon 034203 / 52277
Leitender Pfarrer, Christoph Baumgarten 
Telefon: 0341 3018431
E-Mail: christophbaumgarten@pfarrei-bddmei.de

Ev.-Luth. Kirchgemeinde  
St. Laurentius Zwenkau
Öffnungszeiten des Pfarrbüros und
Friedhofsverwaltung
Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr

14.00 - 17.00 Uhr
Donnerstag: 09.00 - 12.00 Uhr

Terminvereinbarungen außerhalb dieser Zeit sind möglich. 
Alle Anfragen können Sie gern telefonisch oder per E-Mail 
stellen. Wir setzen uns dann mit Ihnen in Verbindung.
Telefon: 034203 / 52947, Fax 034203 / 439990
E-Mail: kg.zwenkau@evlks.de
Mehr Informationen auf www.ev-kirche-zwenkau.de

Öffnungszeiten des Friedhofs im Januar von 09.00 bis 
17.00 Uhr

Unsere Gottesdienste und Veranstaltungen  
der Kirchgemeinde Zwenkau

Sonntag, 05.01., (2. Sonntag nach Weihnachten)
Zwenkau, 10.00 Uhr Gottesdienst
Wiederau, 15:30 Uhr Gottesdienst
Freitag, 10.01.
Tellschütz, 17.00 Uhr Andacht zur Erinnerung der Brand-

nacht in Tellschütz
Samstag, 11.01.
Tellschütz, 17:00 Uhr Orgelvesper mit Weihnachtswunschlie-

dersingen im Kerzenschein
Sonntag, 12.01. (1. Sonntag nach Epiphanias)
Großdalzig, 15.30 Uhr Gottesdienst
Zwenkau, 17.00 Uhr Gottesdienst
Sonntag, 19.01. (2. Sonntag nach Epiphanias)
Zwenkau, 10.00 Uhr Gottesdienst
Großdalzig, 15.30 Uhr Gottesdienst
Sonntag, 26.01. (3. Sonntag nach Epiphanias)
Wiederau, 15.30 Uhr Gottesdienst
Zwenkau, 17.00 Uhr Gottesdienst
Sonntag, 02.02. (letzter Sonntag nach Epiphanias)
Zwenkau, 10.00 Uhr Gottesdienst
Großdalzig, 15.30 Uhr Gottesdienst

Sonntag, den 02.02., (letzter Sonntag nach Epiphanias
Elstertrebnitz 09.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
Pegau (Lutherhaus) 09.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl,
Kirchenkaffee

Evangelische Kirchgemeinden Eisdorf,  
Kitzen, Schkeitbar und Werben
Evangelisches Pfarramt Kitzen-Schkeitbar
Brunnengasse 1, 04523 Pegau
Telefon: 034203 54841
E-Mail: pfarramt.kitzen-schkeitbar@ekmd.de

Pfarramtssekretärin: Heike Knappe.
Öffnungszeit des Pfarramts: dienstags 16 bis 18 Uhr.
Pfarrer: Oliver Gebhardt
Telefon: 034203/ 54841
E-Mail: oliver.gebhardt@ekmd.de

Gespräche und Besuche, sehr gerne nach Vereinbarung

Kantorin: Christine Heydenreich
E-Mail: christine.heydenreich@ekmd.de
Gemeindepädagogik: Pfarrerin Theresa, Dürrbeck
E-Mail: theresa.duerrbeck@ekmd.de

Vorsitzende der weiteren Kirchgemeinden des Pfarrbe-
reichs Kitzen-Schkeitbar
Eisdorf Sybilla Schumann
Kitzen Dr. Claudia Lange
Schkeitbar Ulrike Rost
Werben Steffi Rauch
Altranstädt Nadine Hickethier
Großlehna Henry Losse-Eder
Thronitz Marlies Tiede
Zitzschen Sybille Tilger

Stichwort für Weihnachten und Januar:  
„Von guten Mächten“ 
Von guten Mächten wunderbar geborgen/
Bist du durch eine andere Welt:/
Die Kraft Gottes, die jeden Morgen/
Am Tag und in den Nächten hält. –
Ihnen und Euch allen wünsche ich diese Kraft zu spüren, eine ge-
segnete Weihnachtszeit und viel Behütetwerden im neuen Jahr! 
Pfarrer Oliver Gebhardt
…

Einladungen

Neujahrstag, Mittwoch, 01.01.2025
Kitzen, 14.30 Uhr Abendmahlsgottesdienst (Gebhardt)
Werben, 16.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst (Gebhardt)
Sonntag, den 05.01., (2. Sonntag nach Weihnachten)
Altranstädt, 10.00 Uhr Gottesdienst (Losse)
Sonntag, den 12.01.
Kitzen, 09.30 Uhr Gottesdienst (Losse)
Zitzschen, 11.00 Uhr Gottesdienst (Losse)
Sonntag, 19.01.
Eisdorf, 09.00 Uhr Gottesdienst (Gebhardt)
Schkeitbar, 10.00 Uhr Gottesdienst (Gebhardt) 

im Pfarrhaus/ Pfarrgasse 8
Sonntag, 26.01.
Kitzen, 09.30 Uhr Gottesdienst (Pohl)
Zitzschen, 11.00 Uhr Gottesdienst (Pohl)
Sonntag, 02.02.
Altranstädt, 10.00 Uhr Gottesdienst (Gebhardt)
Schkeitbar, 10.00 Uhr Gottesdienst (Gebhardt) 

im Pfarrhaus/ Pfarrgasse 8

Dies ist noch nicht alles: Weitere Gottesdienste und Veranstaltun-
gen darüber hinaus in unseren acht Kirchgemeinden: siehe gerne 
Aushänge an den Kirchen und das Gemeindeblatt „8samkeit“. Alles 
vorbehaltlich kurzfristiger Änderungen – siehe auch dort bitte Aus-
hänge an unseren Kirchen.)
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Heimatkundliches

50 Jahre Städtische Bücherei Pegau

Ein Rückblick aus dem Jahr 1958

Ehe das Jahr 1958 zu Ende geht, soll noch der Tatsa-
che gedacht werden, dass in diesem Jahre 50 Jahre 
vergangen sind, seit in Pegau eine öffentliche Büche-
rei besteht. Akten aus dem Ratsarchiv geben hierüber 
Aufschluss. Es ist aber von Anfang an nicht eine sol-
che Bücherei gewesen, wie wir sie heute besitzen. Ihr 
Buchbestand war nur klein und wuchs im Laufe der 
Jahre nur ganz allmählich. Auch die Leserzahl war 
mit heute verglichen nur gering. Wer mitlesen wollte, 
musste eine Leihgebühr bezahlen. Nur Arbeitslosen 
wurde sie dann später erlassen. Sie führte auch mehr 
ein Leben im Verborgenen. Im Anfang war sie einmal 
in der Woche, und zwar sonntags, geöffnet.
Wo war sie untergebracht? Erst war geplant gewe-
sen, dass sie im Pfarramt ihren Platz bekommen soll-
te. In einem schmalen Zimmer in der Neuen Schule 
war sie dann aber untergebracht worden. Dort blieb 
sie viele Jahre. Dann bekam sie im Erdgeschoß des 
Diakonates am Kirchplatz einen größeren und nur 
dem Zweck dienenden Raum. Die oberen Räume 
des Diakonats bekam das Museum.
Ein Beweis dafür, dass die öffentliche Bücherei nicht 
den Anforderungen der Arbeiterklasse entsprach, ist 
die Tatsache, dass sich die Arbeiter eine eigene Ge-
werkschaftsbücherei zusammen mit den Freidenkern 
schufen, um besonders ihr Gedankengut zu pflegen 
und zu fördern. Dennoch entfernten die Faschisten 
1933 auch aus der Bibliothek in Pegau brutal alle 
Bücher von marxistischen und freiheitlichen Schrift-
stellern.
1945 bezog die Bücherei die alte Polizeiwache in 
der Helbigstraße. 1954 wurde sie in der ehemaligen 
Buchdruckerei am Markte von Hermann Günther, wo 
auch die Pegauer Zeitung erschien, untergebracht, 
wo sie, verkehrsmäßig günstig gelegen, drei Räume 
besitzt. Der Bücherbestand ist unaufhörlich gestie-
gen, und selbstverständlich enthält die Bücherei nur 
Werke, die von humanistischem und fortschrittlichem 
Geiste erfüllt sind.
An der Errichtung vor 50 Jahren waren vor allem die 
Lehrer fördernd und treibend beteiligt. Erst war Kan-
tor Jehmlich für die Leitung der Bücherei vorgesehen. 

Nach seinem plötzlichen Tod war Lehrer Hermann 
lange Zeit ihr Leiter, der sie dann an Lehrer Simon 
übergab. Weiter waren in der folgenden Zeit – oft 
Zeit – an ihr tätig: Lehrer Erhard Bauer, Lehrer Müh-
ler, Lehrer Busch. Nach 1945 waren hauptamtliche 
Büchereileiter eingesetzt worden. Es waren tätig Frl. 
Helling, Frl. Büttner. Seit 1954 verwaltet Herr Becker 
die Bücherei.
1909 bestand auch in der Schule eine Schülerbüche-
rei, die einmal in der Woche gegen geringe Gebühr 
Bücher ausgab. Fast stets bekam sie der jüngste 
Lehrer in Verwaltung. Der damalige Bestand lässt 
sich in keiner Weise mit der heutigen Kinderbibliothek 
vergleichen. In der Schule in Pegau wurde nach 1945 
die Schulbücherei durch Pioniere und Pionierleiter 
geführt, die einmal in der Woche Bücher ausgaben. 
Seit 1955 ist die Schülerbücherei als Kinderbuchab-
teilung der Städtischen Bücherei mit angeschlossen. 
Es besteht die Möglichkeit, fast täglich Bücher zu be-
kommen. Wenn wir die zurückliegende Zeit überbli-
cken, lässt sich feststellen, dass heute ein öffentliches 
hauptamtlich geleitetes Bibliothekswesen nicht mehr 
wegzudenken ist. Es bildet einen sehr wesentlichen 
Bestandteil der Massenarbeit. Meist liest ja nicht nur 
der einzeln eingetragene Leser das entliehene Buch, 
sondern auch die anderen Familienmitglieder neh-
men es zur Hand. Unsere Bücher übermitteln unser 
gutes humanistisches Kulturerbe, erziehen zum Sozi-
alismus und zur Freundschaft mit allen Völkern.
Hoffentlich werden noch recht viele Einwohner, die 
unsere Bücherei noch nicht kennen und dort noch 
nicht Leser sind, zur Einsicht kommen, dass sie nicht 
ausschließen wollen und nun von der günstigen Ge-
legenheit, hier unentgeltlich Bücher leihen zu kön-
nen, Gebrauch machen.

Wir wünschen der Bücherei auch für die kommenden 
Jahre viel segensreiche und fruchtbringende Wirk-
samkeit!

Becker

Bitte lesen Sie die neuen Hinweise für Ihre Amtsblatt-Beiträge
Senden Sie Ihre Amtsblattbeiträge per E-Mail an amtsblatt@stadt-pegau.de.
Der Umfang des Textes sollte maximal 25 Zeilen umfassen. Senden Sie diesen in word.doc oder open Office. Es sind Ihrerseits keine 
Formatierungen notwendig. Pro Beitrag ist ein Bild möglich. Nach individueller Absprache sind Änderungen dieser Konstellation mög-
lich. Nutzen Sie die Funktion des Anhangs in der E-Mail und platzieren die Bilder nicht in der E-Mail selbst. Beachten Sie, dass der 
Eingang der Beiträge NICHT bestätigt wird. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Der Redaktionsschluss für die nächste Aus-
gabe steht auf der Titelseite des aktuellen Amtsblattes. So wie Sie Ihre Veranstaltungen anmelden, ist es auch wichtig, sie bei Ausfall 
abzumelden. Danke für Ihre Unterstützung und Ihre Kenntnisnahme.
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Noch einige Dankesworte: Danke an Juli & Beere, die die Sü-
ßigkeiten des Weihnachtsmannes spendiert haben. Danke an 
Lukas, der die musikalische Umrahmung auf dem Kirchplatz or-
ganisiert hat. Danke an Frau Hänel, für die Stellung des Bastel-
materials. Danke an den Bauhof Pegau für den Auf- und Abbau 
inklusive des regen Engagements. Und zum guten Schluss ein 
herzliches Dankeschön an alle, die Ihre Zeit und Mühe inves-
tiert haben, damit die Besucherinnen und Besucher so einen 
schönen Nachmittag hier in Pegau hatten, der gebührend die 
Adventszeit eingeläutet hat.

Nachlese Weihnachtsmarkt in Werben
Am 1. Adventswochenende richtete die Feuerwehr Werben ge-
meinsam mit Freunden den 2. Werbener Weihnachtsmarkt auf 
Herberts Hof aus. Mit Verkaufsständen, einem Weihnachtsmär-
chen, Hau den Lukas, einem Karussell und vielen mehr wurde für 
Groß und Klein viel geboten. Für das leibliche Wohl war gesorgt. 
Es gab Gegrilltes, Hammel am Spieß sowie allerlei weitere Ver-
suchung. Wenn die Eltern sich bei einem Glühwein gesellig un-
terhalten konnten, konnten die Kleinen Plätzchen backen. In der 
Kirche zu Werben wurde das alljährlich Adventssingen mit gro-
ßer Beteiligung ausgerichtet und für die kleinen Besucher kam 
der Weihnachtsmann gemeinsam mit dem Weihnachtsengel und 
verteilte Geschenke. 
Es war eine schöne 
Veranstaltung für alle 
mit vielen tollen Er-
lebnissen.
Ein großes Danke-
schön geht an alle die 
daran beteiligt waren 
den Weihnachts-
markt zu ermögli-
chen. Auch 2025 soll 
ein Weihnachtsmarkt 
am ersten Advents-
wochenende stattfin-
den. Darauf freuen 
wir uns schon.

Lars Bartsch

Kultur

Kultur in Pegau

Weihnachtsmarkt und Adventsmesse  
in Pegau
Der Weihnachtsmarkt in Pegau und die beliebte Advents-
messe fanden traditionell am 1. Advent statt. Bereits um 13 Uhr 
schlenderten die ersten Besucher über den liebevoll geschmück-
ten Kirchplatz. Ortsansässige Händler wie die PfW, Frischkost 
Brause, Juli & Beere, Bäckerei Heitzmann und die Arche nah-
men ihren Stammplatz ein. Dazu gesellten sich Frau Gräbenstein 
(Nagel- & Fußpflegestudio), Frau Rümmler (Selbstgenähtes vom 
Glücksstern) und Herr Kunert (Honig & Met). Das Angebot der 
Glühweinbude vom Heimatverein Pegau e.V. wurde ergänzt um 
feinen Eierpunsch von der Hanfhütte, die erstmals in Pegau gas-
tierte. Kleine Aufmerksamkeiten bot der Auenzauber, Familie 
Zrnic und Frau Auster (Seegler Wunderbrunnen). Auf dem Weg 
zum Volkshaus entdeckte man das Angebot Naturbasteln vom 
Elsternest und den Stand des Audigaster Motorradclubs, der 
neue Gäste nach Pegau lockte. Apropos locken. Die niedliche 
Eisenhahn und das leuchtende Kettenkarussell frohlockten die 
Kinder, ebenso wie das Reiten auf den drei süßen Ponys von 
Frau Käsler. Weihnachtsbäume konnte man bei Herrn Heinichen 
erstehen.

Im Volkshaus bot die Ad-
ventsmesse wie jedes Jahr 
ein vielfältiges Angebot an 
weihnachtlichen Präsenten 
und Aallerleiallerlei Dekora-
tionen für jedermann. Damit 
nicht genug. Das gewohnte 
Kinderbasteln rückte die-
ses Jahr auf die Bühne und 
wurde betreut von vier enga-
gierten Neuntklässlerinnen 
der Oberschule Pegau. Sie 
brachten die Kinder mit dem 
Kinderschminken zum Strah-
len und besserten ihre Kas-
se für ihre Abschlussfeier 
damit auf. Dieser Umzug bot 
mehr Platz auf der Galerie 
für den glanzvollen Auftritt 
der BlaBlö’s. Die besonde-
ren Klänge hallten über die 
zahlreichen Besucher, belohnt mit Applaus. Auf dem Kirchplatz 
wurde ihr zweiter Auftritt ebenfalls gefeiert.



- 17 -Nr. 1/2025 Nichtamtlicher Teil der Stadt Pegau



- 18 -Nichtamtlicher Teil der Stadt Pegau Nr. 1/2025

Am 19. Januar 2025 folgt das Musical Dracula. Dieses ist bereits 
für Kinder ab 12 Jahre geeignet. In Kurzform: Ein idyllischer Ort, 
seltsame Zwischenfälle, die Einladung zum Maskenball und eine 
Jagd auf Vampire verspricht beste Unterhaltung.

Die Konzerte mit Final Stap und Four Roses finden natürlich auch 
wieder statt, organisiert und durchgeführt von Kulinaria Event & 
Services (Ralf Opelt). Alle Termine und Links zu den Tickets er-
fahren Sie auf der Website der Stadt Pegau. Dort können Sie 
auch die Termine finden, die vom Förderverein der Kreuzkirche 
Sankt Nikolai Hohenlohe-Kitzen e. V. innerhalb des Kultursonnta-
ges veranstaltet werden.
Wir freuen uns, Sie bald als Gäste im Volkshaus Pegau begrü-
ßen zu dürfen.

D. Kalb

Lesung in der Stadtbibliothek Pegau
Jeppe Reinhardt präsentiert 
„Wandern mit Couch - SoFa(r) so good“

Die Stadtbibliothek Pegau 
lädt herzlich zur Buchle-
sung von Jeppe Reinhardt 
ein! Am 28. Januar 2025 
um 16:30 Uhr präsentiert 
der Autor sein neuestes 
Werk „Wandern mit Couch 
- SoFar so Good“. Um Ge-
schichten, auch wenn sie 
doof erscheinen mögen, 
zu erzählen, muss man 
sie erleben. So hat sich 
Jeppe einer ungewöhnli-
chen Aufgabe gestellt. Er 
möchte über 240 Kilome-
ter weit durch Mittel-
deutschland fernwandern 
gehen. Im Schlepptau: ein 
Sofa!

Den Einfall hatte er vor Jahren und auch wenn er ihn stets als 
großen Quatsch abstempelte und beiseite schob, ließ er ihn nicht 
los. Jedes Mal fand er die Vorstellung erneut witzig und eines 
Tages fragt er sich: warum eigentlich nicht?
Einmal entschlossen, findet sich Jeppe bald auf einer verrückten 
Wanderung wieder, die er von der Idee bis zur Umsetzung als 
großen Spaß verstand, welche ihn allerdings auch an seine kör-
perlichen Grenzen brachte. Seien Sie dabei und lassen Sie sich 
von Jeppe Reinhardt in die Welt des Wanderns entführen! Wir 
freuen uns auf einen anregenden Austausch mit Ihnen.
Wann: 28. Januar 2025, 16:30 Uhr
Wo: Stadtbibliothek Pegau
Der Eintritt ist frei

Kultur für alle
Das Jahr 2024 begeisterte Jung und Alt 
mit seinen vielfältigen Veranstaltungen. Zu 
den Big 90s Partys wurde ausgelassen 
getanzt, zu Konzerten des Leipziger Sym-

phonieorchesters und der Sächsischen Bläserphilharmonie klas-
sische Musik genossen. So ernteten auch die Puppentheater ih-
ren Applaus. Ebenso lustig ging es beim Kabarett zu, bei welchem 
dieses Jahr endlich wieder die Reihen gefüllt waren. Apropos 
gefüllt. Tom Pauls ist am 6. April 2025 zu Gast in Pegau. Hier sind 
nur noch wenige Tickets verfügbar. Also schnell sein.
Die Ausrichtung in 2025 liegt auf den Kinderveranstaltungen, was 
die von der Stadt Pegau organisierten Events angeht. Ein Kinder-
film (Die Winzlinge), den man auch als Erwachsener gesehen 

haben sollte, kommt am 
17. Januar 2025 auf der 
Leinwand im großen Saal. 
Mit Scan des QR-Codes 
sehen Sie den Trailer des 
fantasievollen Animati-
onsfilms, indem die Wald-
bewohner nicht sprechen 
können. Der Film setzt auf 
Orchestermusik und tolle 
Naturaufnahmen.
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Unsere Veranstaltungen der Hauptsaison imUnsere Veranstaltungen der Hauptsaison im
Volkshaus:Volkshaus:

“Einmal um die ganze Welt - bis“Einmal um die ganze Welt - bis
der Zug in Pegau hält!”der Zug in Pegau hält!” 

Kartenverkauf ab 02.12.2024 imKartenverkauf ab 02.12.2024 im
EEiinnkkaaufsfsf shop Günther oderr oonlineEinkaufsshop Günther oder online

über www.pkkev.deeüber www.pkkev.de 

08.02.2025 Tanztag
09.02.2025 Kinderkarneval

15.02.2025 Abendveranstaltung
22.02.2025  Abendveranstaltung

Unsere Veranstaltungen derUnsere Veranstaltungen der
Hauptsaison inn ddeerr SScchhlloosssshalle:Hauptsaison in der Schlosshalle:

27.02.2025 Weiberfastnacht
28.02.2025 Jugendfasching
01.03.2025 Bunter Fasching

01.03.2025 Großer Karnevalsumzug
 in Pegau

Pegau
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Außerdem werdet ihr die Möglichkeit haben, auch einmal in andere 
Töpfe zu gucken. So könnt Ihr bei der Küchenparty im Best Western 
Hotel in Plauen den Profis bei der Arbeit über die Schulter schauen 
und den einen oder anderen Tipp mit nach Hause nehmen. Aber 
auch der Spaß soll nicht zu kurz kommen. Abseits von Küche und 
Backofen gibt es Spaß und Action auf der Bowlingbahn. Darüber 
hinaus erwarten euch und eure Freunde einige weitere Aktionen im 
Schullandheim. So kann das Duell mit euch beginnen!
Teilnehmerpreis: inkl. Übernachtung, Vollverpflegung, komplet-
tem Aufenthaltsprogramm und Betreuung
Anmeldung und weitere Informationen: direkt im Schulland-
heim Limbach per Telefon 03765 305569 (Mo.-Fr. in der Zeit von  
8.30 - 15.00 Uhr) oder www.schullandheime-vogtland.de 
ferienlager@awovogtland.de

Herzliche Grüße aus dem Vogtland!

Michael Schwan
Leiter der AWO-Schullandheime im Vogtland

Spielplan Kino Groitzsch

Ab 09.01.2025 Sonic the hedgehoc 3
Wicked
Kraven the hunter

Ab 16.01.2025 Sonic the hedgehoc 3
Der Spitzname
Nosferatu

Ab 23.01.2025 Die Heinzels
Feste & Freunde
Heretic

Bitte beachten Sie, dass unser Kino dienstags geschlossen ist. 
Das aktuelle Filmangebot entnehmen Sie der Homepage www.
kino-groitzsch.de oder www.groitzsch.de/Kino oder erfragen es 
unter Tel. 034296 42275 oder E-Mail kinogroitzsch@online.de 
Folgen Sie uns auch auf Facebook. Da aus verschiedenen An-
lässen immer wieder kurzfristige Planänderungen möglich sind, 
informieren Sie sich bitte immer aktuell in der Tagespresse oder 
im Internet.

KulturKino Zwenkau

Kinderdisco am 12.01.2025, 14 bis 17 Uhr

Die Kids können mal so richtig abtanzen, während die Eltern 
gemütlich Kaffee trinken - so oder so ähnlich wird es sein, 
wenn das KulturKino zur Kinderdisco wird! Wer mag kommt 
verkleidet, es gibt Limo und Süßes satt und natürlich die bes-
ten Hits von Aramsamsam bis Sukini.

Empfohlen für Kinder ab 6 Jahren, Tickets: 4,- €

Pegau im Neuseenland

Groitzscher kämpfen für Deutschland
Die kleine Stadt Groitzsch hat wieder Grund zum Feiern: Zum ers-
ten Mal seit mehreren Jahren stellt Groitzsch erneut Bundesath-
leten, und das gleich im Dreierpack. Liddy Hanewald, Mads Wer-
nicke und Theo Wernicke, drei talentierte Ju-Jutsu-Kämpfer aus 
Groitzsch, wurden in den Bundeskader 2025 berufen.
Nach beeindruckenden Leistungen auf nationaler Ebene im Jahr 
2024 erhielten die drei Nachwuchssportler eine Einladung zu ei-
nem Sichtungstraining. Wochenlang fieberten sie der Entschei-
dung entgegen, und die harte Arbeit zahlte sich aus: Die Zusage 
kam, und damit die Möglichkeit, Deutschland auf internationaler 
Bühne zu vertreten.
Das nächste große Ziel ist bereits fest im Blick: Ende März 2025 
werden Liddy, Mads und Theo bei der Europameisterschaft in Zy-
pern antreten. Dort wollen sie zeigen, dass sie zu Recht zu den 
besten Nachwuchsathleten Deutschlands gehören.
Der Weg in den Bundeskader erfordert ein enormes Trainingspen-
sum. Mindestens sieben Mal pro Woche stehen die drei auf der 
Matte oder absolvieren Einheiten im Ausdauer- und Krafttraining.
Zusätzlich trainieren sie zweimal wöchentlich beim Partnerverein 
KSG Zeitz. Dieses Zusatztraining hat sich ausgezahlt und war ein 
entscheidender Faktor für ihre Aufnahme in den Bundeskader.
Sie danken ausdrücklich ihren Technik Trainern Harald Engermann 
und Ingo Martini sowie ihren ersten Wettkampftrainern Emily und 
Linus Kurth und Tillmann Richter. Ein besonderer Dank geht auch 
an Marcel Hanewald, der sie derzeit auf Wettkämpfe vorbereitet.
Einen großen Beitrag zum Erfolg leisteten auch die Landestrainer 
Jaschar Salmanow und Steven Theilig sowie der Landesverband 
Sachsen-Anhalt, die die drei mit vielen wertvollen Trainingseinhei-
ten großartig unterstützt haben.
Ebenso wichtig ist die Unterstützung der Eltern sowie vom Geträn-
kefachgroßhandel Albrecht, Estrichbau Zenker, das Azur und Kufs 
Hörakustik. Ohne dieses Netzwerk aus Unterstützern wären die gro-
ßen Erfolge der drei Groitzscher nicht möglich. Die gesamte Stadt 
blickt voller Stolz und Hoffnung auf Liddy Hanewald, Mads Wernicke 
und Theo Wernicke. Sie repräsentieren nicht nur Groitzsch, sondern 
ganz Deutschland und sie haben bewiesen, dass aus einer kleinen 
Stadt große Champions hervorgehen können.

Schullandheim „Am Schäferstein“  
Limbach im Vogtland
16.02. – 22.02.2025 „Winterferienspaß im Vogtland“, 
10 - 15 Jahre, 299,- €
An die Töpfe ... fertig ... los! In diesem Ferienlager dreht sich fast 
alles ums Kochen und Backen. In unserem Ferienlager habt ihr die 
Kochmütze auf und könnt euch selbst in der Küche ausprobieren 
und den Geschmackssinn auf die Probe stellen. Neben der Zube-
reitung von leckeren Speisen stehen ebenfalls kreative Tischde-
korationen mit auf dem Programm. Auch habt ihr die Möglichkeit 
für zu Hause selbst eigene Tassen, Becher oder Teller zu töpfern. 



- 21 -Nr. 1/2025 Nichtamtlicher Teil der Stadt Pegau

Skandinavien - Eine Radreise in die Arktis  
am 16.01.2025, 19:30 Uhr

Reisereportage von Thomas Meixner

© Thomas Meixner

Anfang April verließ der Weltenradler Thomas Meixner abermals 
seine Heimat und brach auf, um mit seinem neuen Expeditions-
rad, das er auf den Namen „Rosinante“ taufte, den hohen Nor-
den Europas zu erkunden.
Von Bitterfeld aus durchquerte er Polen und das Baltikum, setzte 
mit einer Fähre nach Helsinki über, um dann schließlich über den 
Osten von Finnland in die Arktis zu gelangen. Er erkundete den 
wilden Norden Norwegens und erreichte schließlich das Nord-
kap, aber auch den nördlichsten Punkt des sogenannten „eiser-
nen Vorhangs“ an der russischen Grenze.
Nach fünf Monaten auf dem Rad und 11000 Kilometern in den 
Waden kehrte der Weltenradler am 5. September wieder in seine 
Heimat zurück.
Begleitet wurde er dabei zwei Mal von einem Radpartner, mit 
dem er insgesamt sieben Wochen dieser Tour und so manches 
Abenteuer teilte.
Vor allem die vielen einzigartigen Naturerlebnisse prägten diese 
abenteuerliche Tour; aber auch mit Wetterextremen, wie Kälte, 
Sturm und heftigen Regenfällen wurde der Radreisende konfron-
tiert. Er unternahm Exkurse in die jeweilige Landesgeschichte 
und besuchte die interessanten Inseln Gotland und Öland, sowie 
die modernen Hauptstädte Stockholm und Kopenhagen.
Wie immer auf seinen Reisen hatte der Abenteurer nicht nur sei-
ne Fotokamera in der Packtasche, sondern auch eine Videoka-
mera und ein Audioaufnahmegerät.
In einem spannenden Vortrag möchte er von seinen Erlebnissen 
berichten und seine Gäste einladen, mit ihm gemeinsam in den 
hohen Norden Europas aufzubrechen.
Tickets: 15,- € / 12,- € ermäßigt

AOK Plus spendet für Buchkinder Pegau
Eine vorweihnachtliche Freude bereitet die AOK PLUS den 
Kindern und jungen Menschen des Kulturladens Pegau, in-
dem sie eine Spende in Höhe von 500 Euro überreicht. Die 
Spende ist Teil der AOK PLUS-Aktion „Kinderlachen statt 
Weihnachtskarten“, bei der das eingesparte Geld aus dem 
Verzicht auf traditionelle Weihnachtskarten wohltätigen Pro-
jekten in Sachsen und Thüringen zugutekommt.
Die Spende kommt zur richtigen Zeit! Wegen eines Wasserscha-
dens ist der digitale Laserdrucker, mit dem die Bücher der Kinder 
gedruckt werden, einige Zeit nicht nutzbar. Die Bücher müssen 
nun bei einem externen Anbieter in Druck gegeben werden, da-
mit die Kinder sie noch vor Weihnachten in den Händen halten 
können. Diese Zusatzkosten belasten das Budget des Vereines 
enorm und können nun gemildert werden, erklärt Christiane 
Neuhofer, vom Kulturladen Pegau.

Katrin Ladewig, Pflegeberaterin der AOK PLUS, hatte den 
Kulturladen Pegau für die Spendenaktion vorgeschlagen und 
freut sich, dass das Projekt ausgelost wurde: Der Kulturladen 
Pegau leistet tolle Arbeit, indem er Kindern kreative Möglichkei-
ten bietet und die Gemeinschaft vor Ort stärkt. Ich freue mich, 
dass die AOK PLUS im Rahmen unserer Aktion ‚Kinderlachen 
statt Weihnachtskarten‘ dieses wichtige Projekt unterstützt und 
so zur Förderung des Kulturladens beiträgt.

Sonstiges

„Danke, dass Sie Licht und Wärme  
in die Gesellschaft tragen“
Freiwilligenzentrale sucht Verstärkung für Familienpaten 
und Besuchsdienst

© Diakonie Leipziger Land. Freiwilligenkoordinatorin Corinna 
Franke (links) bei der Übergabe eines kleinen Dankeschön-Ge-
schenks an Familienpaten Mario Engler.

Ganz bewusst zum internationalen Tag des Ehrenamts lud die 
Freiwilligenzentrale (FWZ) kürzlich ihre Engagierten zur Weih-
nachtsfeier ein. Eine kleine Blitzlichtrunde der Familienpatin-
nen und -paten sowie Ehrenamtlichen aus dem Besuchs- und 
Begleitdienst bot sehr berührende Eindrücke: Katrin Naumann 
kümmert sich um das Älteste von fünf Geschwisterkindern, dass 
es immer sehr genießt, bei der Patentante auch mal im Mittel-
punkt zu stehen. Jutta Klein besucht eine 91-jährige Dame, die 
ohne sie kaum aus dem Haus käme. Dann sind da noch Mario 
Engler, der als Pate inzwischen zur Familie gehört, und viele an-
dere „gute Geister“ mehr.
„Es ist wunderbar, wie Sie Licht und Wärme in die Gesellschaft 
tragen, etwas gegen Vereinsamung tun und Familien Zeit schen-
ken“, sagte Corinna Franke, die die FWZ – eine Einrichtung 
der Diakonie Leipziger Land – koordiniert. „Dafür ein herzliches 
Dankeschön!“ Die Projekte zählen derzeit insgesamt rund 35-40 
Engagierte. „Wir haben großen Zulauf und lange Wartelisten.“ 
Gesucht werden Familienpaten in Grimma, Colditz, Borna, Mar-
kranstädt und Rötha; Ehrenamtliche für den Besuchs- und Be-
gleitdienst in Pegau, Markleeberg, Rötha, Colditz und Grimma.
Kontakt: Tel. 03437 701622, fz.grimma@diakonie-leipziger-
land.de, www.selbsthilfe-ehrenamt.de

Corinna Franke, Freiwilligenzentrale

Verteilung
Direkt in Ihren 
Briefkasten.

LINUS WITTICH 
Medien KG
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Kulturspiegel des Kreises Borna und Geithain - Dezember 1955

Aus der Konsum-Bewegung in Pegau

Die Konsumgenossenschaftliche Bewegung machte sich schon 
in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts bemerkbar. Damals 
entstanden die ersten Konsumgenossenschaften. Leider hatten 
die meisten keine große Lebensdauer. Es fehlte vielfach an ge-
eigneten Personen, die einen solchen Verein leiten konnten. Viel-
leicht fehlten mehr noch die notwendigen Geldmittel, um über die 
auftretenden Schwierigkeiten hinwegzukommen.

Dann erfolgte in den 80er Jahren ein erneuter Vorstoß mit bes-
serem Erfolg. Auch in Pegau hatte der Gedanke, einen Konsum-
Verein zu gründen, Freunde gefunden. Im Mai 1892 wurde in 
einer öffentlichen Einwohnerversammlung die Gründung eines 
Konsum-Vereins für Pegau und Umgebung beschlossen. Dem 
Verein traten 168 Mitglieder bei. War auch die Zahl nicht groß, so 
war doch der Eifer, mit dem man an die Arbeit ging, umso größer.
Die Mitgliederanteile wurden von den Mitgliedern wöchentlich 
50-pfennigweise einkassiert. Auch das war keine leichte Aufgabe. 
Am 30. August 1892 fand die erste Genossenschaftsversamm-
lung statt, in welcher Vorstand und Aufsichtsrat gewählt wurden. 
Als Geschäftsführer wurde Herr Arthur Treff, als Kassierer Herr 
Louis Heyne gewählt. Die Posten waren ehrenamtlich.

Die erste Verteilungsstelle wurde auf dem Kirchplatz (17?) eröff-
net, dort, wo sich die jetzige Verkaufsstelle für Wirtschaftsartikel 
befindet. Der erste Lagerhalter, wie man damals die Verkaufs-
stellenleiter nannte, war Herr Theodor Morenz. Die zweite Ver-
teilungsstelle wurde im Oktober 1896 in der Mühlgasse eröffnet. 
Der Geschäftsführer wurde 1896, der Kassierer 1901 festange-
stellt. Die Verteilungsstelle am Kirchplatz wurde 1898 nach der 
Breitstraße (jetzt Ernst-Thälmann-Straße) verlegt. Herr Gustav 
Lindner übernahm diese Verteilungsstelle, während Herr Morenz 
die Mühlgasse übernahm. Im Mai 1899 wurde eine Verteilungs-
stelle im Greitschütz eröffnet, um den in den sogenannten Ober-
dörfern Rechnung zu tragen.

Das Grundstück in der Breitstraße wurde 1900 für 25.000Mk. er-
worben. Im Jahre 1908 wurde eine Verteilungsstelle in der preu-
ßischen Gemeinde Kitzen eröffnet, die nach dem ersten Welt-
krieg an den Konsum-Verein Merseburg abgetreten wurde.

In der Generalversammlung im Oktober 1908 wurde der Schrei-
ber dieses in den Vorstand und in einer Vorstandsitzung zum Ge-
schäftsführer gewählt. Das Jahr 1908 war ein schwarzes Jahr für 
den Pegauer Konsum-Verein. Musste im Mai 1908 der Kassierer 
sein Amt niederlegen, so wurden im Oktober der Geschäftsfüh-
rer sowie der Lagerhalter fristlos entlassen. Es hat einige Jahre 
gedauert, ehe die Schäden geheilt waren. Die Verteilungsstelle 
in der Mühlgasse wurde vom Grundstücksbesitzer aufgekündigt. 
Diese wurde nach der Helbigstraße (Engel) verlegt. In der Na-
zizeit wurde nach Ablauf des Pachtvertrages dieser nicht wie-
der erneuert, sodass nur eine Verkaufsstelle für Lebensmittel 
in Pegau bestand. Im Jahre 1923 wurden der Pegauer und der 
Groitzscher Konsum-Verein miteinander verschmolzen. Mit der 
Bildung des großen Bezirks-Konsum-Vereins Leipzig-Plagwitz 
wurde auch unser Verein im April 1927 mi diesem vereinigt.

Wenn wir die Verhältnisse von früher mit den heutigen verglei-
chen, so erkennen wir einen gewaltigen Unterschied. Früher 
durfte nur an Mitglieder verkauft werden. Darum befand sich an 

den Türen der Verkaufsstellen ein Plakat mit der Inschrift „Nicht-
mitgliedern ist der Zutritt verboten“. Man wird fragen, warum? 
Den Konsum-Vereinen war gesetzlich verboten, an Nichtmitglie-
dern zu verkaufen. Die Gegner der Konsum-Vereine versuchten 
des Öfteren, durch fragwürdige Personen den Lagerhalter durch 
Nichteinhaltung des Verbots zu überführen, weil dann eventuell 
mit der Schließung der Verkaufsstelle gerechnet werden muss-
te. Heute decken die Mitglieder und solche, die es nicht sind, 
ihren Bedarf in den Konsum-Genossenschaften. Früher musste 
jeder Bei- und Austritt in oder aus dem Verein dem Genossen-
schaftsregister (Amtsgericht) gemeldet werden. Jeder Beschluss 
der Generalversammlung, jede Änderung des Vorstandes, sowie 
die Bilanz des Vereins musste eingereicht werden. Heute ist das 
alles nicht mehr. Früher versuchte man durch Sondersteuern 
die Konsum-Vereine lebensunfähig zu machen. Sie habe ihr Ziel 
nicht erreicht. Heute können die Konsum-Vereine in unserem 
Arbeiter- und Bauerstaat auf eine gesunde Grundlage zurück-
blicken.

Am 29. Dezember 1955 jährt sich zum ersten Male, dass unse-
re Heimatstadt wegen des Brandes 14.45 Uhr durch die Sirene 
in Aufregung versetzt wurde. In der Konsum-Verkaufsstelle am 
Kirchplatz - es war an derselben Stelle, wo 1892 die erste Ver-
teilungsstelle eröffnet war - war ein Großfeuer ausgebrochen. Im 
Nu stand die gesamte Verkaufsstelle in Flammen. Der 72jährige 
Lagerarbeiter Six fand in den Flammen den Tod. Eine Verkäuferin 
konnte mit leichten Verletzungen ins Freie gelangen. Die über 
den Lagerräumen gelegene Wohnung ging ebenfalls in Flammen 
auf. Der 4jährige Erich Dietrich ist durch die starke Rauchent-
wicklung erstickt. Trotz aller technischer Hilfsmittel medizinischer 
Kunst gelang es der sofort anwesenden Ärztin nicht, das junge 
Leben zu erhalten. Nur dem sofortigen Einsatz der Freiwilligen 
Feuerwehr unter der Leitung des erfahrenen Wehrleiters Röhr 
und des Löschmeisters Hecht vom Kommando Feuerwehr in 
Böhlen ist es zu danken, dass sich das Feuer nicht weiter aus-
breiten konnte und auf seinen Herd beschränkt blieb. Das Feuer 
wurde gelöscht. Die Helfer des Deutschen Roten Kreuzes waren 
ebenso schnell zur Stelle und griffen helfend ein. Auch ihnen gilt 
unser Dank.

Die Verkaufsstelle wurde im Laufe dieses Jahres wieder vorge-
richtet. Dabei wurden die neuesten Erfahrungen bei der Raum-
gestaltung angewandt. Mit viel Freude und besonderen Ge-
schick werden die Gegenstände zum Verkauf feilgehalten. Das 
Schaufenster wurde ausgestaltet. Am 11. Oktober 1955 abends 
erstrahlte die Verkaufsstelle am Kirchplatz im Lichte. Am 12. Ok-
tober fand die Eröffnung statt.

Robert Michaelis

Adressbuch - 1937

Breitstraße
Hnr. 48 Knr. 187 Konsum-Verein, Leipzig-Plagwitz Ver-

brauchergenossenschaft)
Kirchplatz

16 213 Brumm, Karl
17 214 Huhn, Otto (Helene verw.)
18 215 Brumm, Gertrud

Ihr starker Partner mit
Layout

Wiedererkennung Ihrer Marke.

Erfahrungswerten.LINUS WITTICH Medien KG
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GEMEINSAM SIND WIR

ku l tu r@s tadt -pegau .de

Au f ru f  zum Te i len

034296  /  747818

Neues Projekt :  D ie  Broschüre von Pegau

Ihr  könnt  hel fen,  d ie  Stadt  Pegau und
deren Ortste i le  bekannter  zu  machen.

Schickt  uns  B i lder  und Impress ionen aus
Pegau,  den Ortste i len,  der  Umgebung.

Wich t ig :  Zw i ngend  no twend ig  i s t  d i e  Angabe  vom U rhebe r
des  B i l de s .  Und  m i t  E i n sendung  des  B i l de s  /  de r  B i l de r ,
e r k l ä r t  i h r  eue r  E i n ve r s t ändn i s  z u r  Ve rö f f en t l i c hung  des

B i lde s  /  de r  B i l de r  i n  de r  B ro schü re  “PEGAU” .
E i n sendesch l u s s :  1 0 .0 1 .2025 .

Die Broschüre erscheint im Frühjahr 2025
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Liebe Bürgerinnen und Bürger  
der Gemeinde Elstertrebnitz,
zu Beginn des neuen Jah-
res 2025 möchte ich Ihnen 
allen meine herzlichsten 
Neujahrsgrüße übermitteln. 
Ein neues Jahr bringt immer 
frische Möglichkeiten und 
Herausforderungen mit sich, 
und ich blicke mit großer Vor-
freude auf das, was vor uns 
liegt.
Gemeinsam mit Ihnen, unseren engagierten Vereinen und der 
gesamten Gemeinschaft, werden wir die anstehenden Aufga-
ben mit Freude und Entschlossenheit angehen. Es ist inspi-
rierend zu sehen, wie wir zusammenarbeiten können, um un-
sere Stadt noch lebenswerter zu gestalten. Ihre Ideen und Ihr 
Einsatz sind der Schlüssel zu unserem gemeinsamen Erfolg.
Lassen Sie uns das Jahr 2025 mit Optimismus und Tatkraft 
angehen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Ihnen neue 
Wege zu beschreiten und unsere Visionen in die Tat umzu-
setzen.
Auf ein erfolgreiches und glückliches Jahr!

Herzliche Grüße

Ihr Bürgermeister
David Zühlke

Amtliche Bekanntmachungen

Wichtige Information zur Grundsteuer 2025
Bitte warten Sie auf Ihren neuen Bescheid.
Aufgrund der ab 01. Januar 2025 geltenden neuen Rechtslage 
kommt es zu Änderungen bei der Bewertung der Grundstücke. 
Gleichzeitig wird auch die Festsetzung der Grundsteuer den 
neuen gesetzlichen Regelungen angepasst. Alle Grundsteuer-
bescheide, die vor dem 01.01.2025 erlassen wurden, verlieren 
Kraft Gesetz zum 31.12.2024 ihre Gültigkeit.
Sofern für Ihren Grundbesitz eine Grundsteuer ab 2025 festzu-
setzen ist, erhalten Sie nach der Festlegung des neuen Hebes-
atzes für Grundsteuer B Anfang des Jahres 2025 einen neuen 
Grundsteuerbescheid.
Sollten Sie einem Kreditinstitut zur Bezahlung der Grundsteu-
er einen Dauerauftrag erteilt haben, stornieren Sie diesen bitte. 
Überweisungen tätigen Sie bitte erst, wenn Sie einen neuen Be-
scheid erhalten haben. Haben Sie der Stadt Pegau ein SEPA-
Lastschriftenmandat erteilt, müssen Sie nicht tätig werden. Ein 
Einzug per Lastschrift erfolgt erst wieder, nachdem der neue 
Grundsteuerbescheid 2025 erlassen wurde.
Bitte leisten Sie keine Zahlungen ohne neuen Grundsteuerbe-
scheid!

Amtliche Bekanntmachungen

Beschlüsse und Informationen

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung der Gemeinde Elster-
trebnitz am 12.12.2024 wurden folgende Beschlüsse gefasst:

Beschluss-Nr.: 15/03/24 Annahme von Spenden
Der Gemeinderat beschließt die Annahme von Spenden. Stich-
tag 11.10.2024 bis 29.11.2024

Beschluss-Nr.: 16/03/24 Sondernutzungs- und Sondernut-
zungsgebührensatzung
Der Gemeinderat der Gemeinde Elstertrebnitz beschließt eine 
Sondernutzungs- und Sondernutzungsgebührensatzung, die ein 
Tag nach der Veröffentlichung in Kraft tritt.

Beschluss-Nr.: 17/03/24 Hebesatzsatzung
Der Gemeinderat beschließt die beiliegende Satzung über die 
Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer ab 01.01.2025.

Beschluss-Nr.: 18/03/24 Erhöhung Verbandsumlage AZV
Der Gemeinderat der Gemeinde Elstertrebnitz stimmt der Erhö-
hung der Verbandsumlage des Abwasserzweckverbandes „Wei-
ße Elster“ zu.

Beschluss-Nr.: 19/03/24 Abwägungsbeschluss zum Entwurf 
des Bebauungsplanes Wohngebiet „An der Feuerwehr“
hier: Abwägungsvorschlag zu den Ergebnissen der Öffentlich-
keitsbeteiligung sowie die Beteiligung der Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange.

Beschluss-Nr.: 20/03/24 Beschluss der Satzung Bebauungs-
plan Wohngebiet „An der Feuerwehr“
Der Gemeinderat der Gemeinde Elstertrebnitz beschließt ge-
mäß § 10 Abs. 1 BauGB den Bebauungsplan Wohngebiet „An 
der Feuerwehr“ i. d. F. vom 18.11.2024 (Anlage 1) als Satzung.

Beschluss-Nr.: 20/03/24 Verzicht auf Ansprüche der Gemein-
de und Niederschlagung solcher Ansprüche
Der Gemeinderat beschließt die Niederschlagung von Ansprü-
chen.

Satzung über die Festsetzung der Hebesätze  
für die Grund- und Gewerbesteuer

– Hebesatzsatzung –

Aufgrund des § 25 Grundsteuergesetz (GrStG), des § 16 Gewer-
besteuergesetz (GewStG) und des § 7 Absatz 4 Sächsisches 
Kommunalabgabengesetz (SächsKAG) i. V. m. § 4 der Gemein-
deordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Elstertrebnitz in seiner Sitzung am 
12.12.2024 folgende Satzung beschlossen:

Gemeinde Elstertrebnitz
	 Tel.: 03 42 96/7 28 25, Fax: 03 42 96/4 90 28
	 E-Mail: info@gemeinde-elstertrebnitz.de, www.gemeinde-elstertrebnitz.de
	 Öffnungszeiten Gemeindeamt Elstertrebnitz
	 Montag	 8.00 - 11.30 Uhr	 und 	 13.00 - 16.00 Uhr
	 Dienstag	 8.00 - 11.30 Uhr	 und 	 13.00 - 18.00 Uhr
	 Mittwoch	 8.00 - 11.30 Uhr
	 Donnerstag			   13.00 - 16.00 Uhr
	 Freitag	 8.00 - 11.30 Uhr
	 Bürgermeistersprechstunde: Jederzeit nach Vereinbarung
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§ 1
Erhebungsgrundsatz

Die Gemeinde Elstertrebnitz erhebt von dem in ihrem Gebiet 
liegenden Grundbesitz eine Grundsteuer nach den Vorschriften 
des Grundsteuergesetzes und eine Gewerbesteuer nach den 
Vorschriften des Gewerbesteuergesetzes.

§ 2
Hebesätze

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:
1. Für die Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
(Grundsteuer A) auf �  300,0 v. H.
der Steuermessbeträge,

b) für bebaute und unbebaute Grundstücke 
(Grundsteuer B) auf � 330,0 v. H.

der Steuermessbeträge.
2. Für die Gewerbesteuer auf �  390,0 v.H.

der Steuermessbeträge.

§ 3
In-Kraft-Treten

Die Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft und mit Ablauf des 
31.12.2025 außer Kraft.

Elstertrebnitz, den 13.12.2024

D. Zühlke
Bürgermeister

Hinweis:
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die un-
ter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande 
gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Ge-

nehmigung oder die Bekanntgabe der Satzung verletzt wor-
den sind

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 Sächs-
GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,

4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten 
Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstan-

det hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften 

gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sach-
verhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich 
geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Ziffer 3 oder 4 geltend gemacht worden, 
so kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO 
genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Satzung über die Erteilung von Erlaubnissen  
für die Sondernutzung und über die  
Erhebung von Gebühren für Sondernutzungen  
an Gemeindestraßen und Ortsdurchfahrten  
in der Gemeinde Elstertrebnitz

(Sondernutzungs- und  
Sondernutzungsgebührensatzung)

Aufgrund von § 4 der Sächsischen Gemeindeordnung (Sächs-
GemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 
(SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes 
vom 28. November 2023 (SächsGVBl. S. 870) geändert worden 

ist, die §§ 18 und 22 Sächsisches Straßengesetz (SächsStrG) 
vom 21. Januar 1993 (SächsGVBl. S. 93), das zuletzt durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 20. August 2019 (SächsGVBl. S. 762; 
2020 S. 29) und dem § 8 Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juni 2007 (BGBl. I 
S. 1206), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. De-
zember 2023 (BGBl. 2023 l Nr. 409) geändert worden ist hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Elstertrebnitz mit Zustimmung der 
für die Ortsdurchfahrten zuständigen obersten und oberen Stra-
ßenverkehrsbehörden in seiner Sitzung am 12.12.2024 folgende 
Satzung beschlossen:

§ 1
Sachlicher Geltungsbereich

(1) Diese Satzung gilt für Gemeindestraßen einschließlich öffent-
licher Wege und Plätze sowie für Ortsdurchfahrten von Bundes-, 
Staats- und Kreisstraßen im Gebiet der Gemeinde Elstertrebnitz.
(2) Zu den öffentlichen Straßen gehören der Straßenkörper, der 
Luftraum über dem Straßenkörper, das Zubehör und die Neben-
anlagen, entsprechend § 2 Abs. 2 SächsStrG und § 1 Abs. 4 FStrG.

§ 2
Besondere Benutzung, Erlaubnispflicht

(1) Die Benutzung der im § 1 bezeichneten Straßen über den 
Gemeingebrauch hinaus (Sondernutzung) bedarf, soweit in die-
ser Satzung nichts anderes bestimmt ist, der Erlaubnis der Ge-
meinde. Auf Erteilung der Sondernutzungserlaubnis besteht kein 
Anspruch. Die Benutzung ist erst nach schriftlicher Erteilung und 
nur im festgelegten Umfang der Erlaubnis zulässig. Darüber hi-
naus darf die Sondernutzung erst nach Vorliegen anderer erfor-
derlicher Genehmigungen, Erlaubnisse und/oder Bestimmungen 
ausgeübt werden.
(2) Der Erlaubnis bedarf auch die Erweiterung oder Änderung 
der Sondernutzung.
(3) Die Einräumung von Rechten zur Benutzung der Straße rich-
tet sich nach bürgerlichem Recht, wenn die Benutzung den Ge-
meingebrauch nicht beeinträchtigt, wobei eine vorübergehende 
Beeinträchtigung für Zwecke der öffentlichen Versorgung außer 
Betracht bleibt (§ 23 Abs. 1 SächsStrG und § 8 Abs. 10 FStrG).

§ 3
Erlaubnisbedürftige Sondernutzungen

(1) Erlaubnispflichtige Sondernutzungen sind insbesondere

1. das Aufstellen von Stühlen und Tischen auf dem Gehweg 
vor Gaststätten sowie dekoratives oder abgrenzendes Zu-
behör von Imbissständen, Zelten und ähnlichen Anlagen 
zum Zwecke des Verkaufs von Waren oder Speisen;

2. in den Straßenraum mehr als nur geringfügig hineinragende 
Teile baulicher Anlagen, wie insbesondere Sonnenschutz-
dächer (Markisen), Vordächer und Verblendmauern;

3. das Aufstellen von Baubuden, Bauzäunen, Gerüsten, 
Schuttrutschen, das Abstellen von Arbeitswagen, Bauma-
schinen und -geräten, die Lagerung von Baustoffen, Bau-
schutt oder sonstigen Gegenständen;

4. die vorübergehende Herstellung von Gehwegüberfahrten 
oder anderen Grundstückzufahrten mit mehr als 5 m Breite 
bei Baumaßnahmen (Baustellenzufahrten);

5. das Verteilen von Werbeschriften von Tischen oder Ständen 
aus sowie die Werbung durch Personen, die Plakate oder ähn-
liche Ankündigungsmittel zu Werbezwecken umhertragen;

6. das Abstellen von Fahrzeugen und Anhängern zum Zweck 
der Vermietung oder des Verkaufs;

7. das Aufstellen von Fahrradständern und die Errichtung von 
Fahrradabstellanlagen;

8. das Aufstellen von Warenauslagen und Warenständern;
9. das Aufstellen von Gefäßen und Containern zur Aufnahme 

von Hausmüll oder Wertstoffen;
10. die gegenständliche Inanspruchnahme des Luftraumes bis 

zu einer Höhe von 5 m oberhalb der Fahrbahn und einer 
Höhe bis zu 4 m oberhalb der übrigen Verkehrsfläche;
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11. das Halten und Parken von Fahrzeugen zum Zwecke des 
Verkaufs von im Fahrzeug mitgeführten Waren (rollende Lä-
den) sowie ambulanter Handel;

12. die Werbung für politische Parteien, Organisationen, Wäh-
lerbvereinigungen soweit sie mit Plakaten, Ständen oder 
ähnlichen sperrigen Anlagen durchgeführt wird.

(2) Die Anlage neuer und die Änderung bestehender Zufahrten 
und Zugänge zu Staats- und Kreisstraßen außerhalb der zur 
Erschließung bestimmten Teile der Ortsdurchfahrt sowie zu Ge-
meindeverbindungsstraßen außerhalb der geschlossenen Orts-
lage gelten gemäß § 22 Abs. 1 SächsStrG als Sondernutzung.

§ 4
Erlaubnisantrag
(1) Die Sondernutzungserlaubnis wird nur auf Antrag erteilt. 
Dieser ist in der Regel schriftlich innerhalb 2 Wochen vor der 
beabsichtigten Ausübung der Sondernutzung mit Angaben von 
Ort, Art, Umfang und Dauer der Sondernutzung bei der Gemein-
de Elstertrebnitz zu stellen. Die Gemeinde kann Erläuterungen 
durch Zeichnung, textliche Beschreibung oder in sonst geeigne-
ter Weise verlangen. Bei Gefahr im Verzug (Havariemaßnahmen) 
kann von Schriftform und Frist abgewichen werden.
(2) Bei umfangreichen Maßnahmen und insbesondere für den 
Fall, dass Dritte (z. B. untere Straßenverkehrsbehörde) beteiligt 
werden müssen, ist die beabsichtigte Sondernutzung mindes-
tens 4 Wochen vor dem geplanten Beginn zu beantragen.
(3) Ist mit der Sondernutzung eine Behinderung oder Gefähr-
dung des Verkehrs oder eine Beschädigung der Straße oder der 
Gefahren einer solchen Beschädigung verbunden, so muss der 
Antrag Angaben darüber enthalten, in welcher Weise den Erfor-
dernissen der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs sowie des 
Schutzes der Straße Rechnung getragen wird.
(4) Anträge über den Erlass verkehrsrechtlicher Anordnungen 
oder Ausnahmegenehmigungen sind zeitgleich beim Ordnungs-
amt der Stadt Pegau als der Straßenverkehrsbehörde zu stellen.

§ 5
Erlaubniserteilung
(1) Die Erteilung einer Erlaubnis steht im pflichtgemäßen Ermes-
sen der Gemeinde. Sie wird auf Zeit oder Widerruf erteilt. Die Er-
laubnis kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.
(2) Die Erlaubnis- oder Genehmigungspflicht nach anderen Vor-
schriften wird durch die Sondernutzungserlaubnis nicht berührt.
(3) Die erteilte Sondernutzungserlaubnis gilt nur für den Erlaub-
nisnehmer. Erlaubnisnehmer ist derjenige, welchem die Son-
dernutzungserlaubnis erteilt wurde. Weder eine Überlassung an 
Dritte, noch die Wahrnehmung durch Dritte, die nicht Erlaubnis-
nehmer sind, ist gestattet.

§ 6
Erlaubnisversagung
(1) Die Erlaubnis ist in der Regel zu versagen, wenn durch die 
Sondernutzung oder die Häufung von Sondernutzungen eine 
nicht vertretbare Beeinträchtigung der Sicherheit oder Leichtig-
keit des Verkehrs zu erwarten ist, die auch durch Erteilung von 
Bedingungen und Auflagen nicht ausgeschlossen werden kann.
(2) Die Erlaubnis kann versagt werden, wenn den Interessen des 
Gemeingebrauchs, insbesondere der Sicherheit oder Leichtig-
keit des Verkehrs oder des Schutzes des öffentlichen Verkehrs-
grundes, oder anderer rechtlich geschützter Interessen, der Vor-
rang gegenüber der Sondernutzung gebührt.
Dies ist insbesondere der Fall, wenn
1. der mit der Sondernutzung verfolgte Zweck ebenso durch die 

Inanspruchnahme privater Grundstücke erreicht werden kann;
2. die Sondernutzung an anderer Stelle bei geringerer Beein-

trächtigung des Gemeingebrauches erfolgen kann;
3. die Straße oder ihre Ausstattung durch die Art der Sonder-

nutzung und/oder deren Folgen beschädigt werden kann 
und der Erlaubnisnehmer nicht hinreichend Gewähr bietet, 
dass die Beschädigung auf seine Kosten unverzüglich wie-
der behoben wird;

4. zu befürchten ist, dass durch die Sondernutzung andere 
Personen gefährdet oder in unzumutbarer Weise belästigt 
werden können oder eine Beeinträchtigung vorhandener, 
ortsgebundener gewerblicher Nutzungen zu befürchten ist.

(3) Die Sondernutzungserlaubnis kann auch versagt werden, 
wenn derjenige, welcher eine Erlaubnis nach § 4 beantragt hat, 
Gebührenschuldner für zurückliegende und beendete Sonder-
nutzungen ist oder den Nachweis über die erfolgte Einzahlung 
eines Verwaltungskostenvorschusses nicht innerhalb eines Mo-
nates nach Antragstellung vorweist.

§ 7
Pflichten des Erlaubnisnehmers

(1) Der Erlaubnisnehmer hat Anlagen so zu errichten und zu 
unterhalten, dass sie den Anforderungen der Sicherheit und 
Ordnung, den anerkannten Regeln der Technik sowie der Ver-
kehrssicherheit genügen. Arbeiten an der Straße bedürfen der 
Zustimmung der Straßenbaubehörde.
(2) Der Erlaubnisnehmer hat einen ungehinderten Zugang zu 
allen in die Straßendecke eingebauten Einrichtungen zu gewähr-
leisten. Wasserablaufrinnen, Kanalschächte, Hydranten, Kabel-, 
Heizungs- und sonstige Schächte sind freizuhalten.
Soweit Arbeiten an der Straße erforderlich sind, sind diese so 
vorzunehmen, dass nachhaltige Schäden am Straßenkörper und 
an den Anlagen, insbesondere an den Wasserablaufrinnen und 
den Versorgungs- und Kanalleitungen sowie eine Änderung ihrer 
Lage vermieden wird. Die Gemeinde ist spätestens eine Woche 
vor Beginn der Arbeiten schriftlich zu benachrichtigen.
(3) Erlischt die Erlaubnis, so haben die bisherigen Erlaubnis-
nehmer die Sondernutzung einzustellen, alle von ihnen erstell-
ten Einrichtungen und die zur Sondernutzung verwendeten Ge-
genstände unverzüglich zu entfernen und den früheren Zustand 
ordnungsgemäß wiederherzustellen. Abfälle und Wertstoffe sind 
ordnungsgemäß zu entsorgen, die beanspruchten Flächen sind 
gegebenenfalls zu reinigen.
(4) Verunreinigungen, die durch Sondernutzungen entstehen, 
sind gemäß § 17 SächsStrG vom Erlaubnisnehmer unverzüglich 
zu beseitigen bzw. beseitigen zu lassen.

§ 8
Haftung und Sicherheiten

(1) Die Gemeinde kann den Erlaubnisnehmer verpflichten, zur 
Deckung des Haftpflichtrisikos vor der Inanspruchnahme der Er-
laubnis den Abschluss einer ausreichenden Haftpflichtversiche-
rung nachzuweisen und diese Versicherung für die Dauer der 
Sondernutzung aufrechtzuerhalten. Die Gemeinde kann die Hin-
terlegung einer Sicherheit zugunsten des betroffenen Straßen-
baulastträgers fordern, sofern dieser es verlangt. Dem Straßen-
baulastträger zusätzlich durch die Sondernutzung entstehende 
Kosten hat der Sondernutzer auch zu ersetzen, wenn sie die 
hinterlegte Sicherheit übersteigen.
(2) Der Erlaubnisnehmer haftet dem Träger der Straßenbaulast 
für Schäden, die durch die Sondernutzung entstehen. Von Er-
satzansprüchen Dritter hat der Erlaubnisnehmer den Träger der 
Straßenbaulast freizustellen.
(3) Der Erlaubnisnehmer haftet für die Verkehrssicherheit der 
angebrachten oder aufgestellten Sondernutzungsanlagen und 
Gegenstände. Wird durch die Sondernutzung der Straßenkörper 
beschädigt, so hat der Erlaubnisnehmer die Fläche verkehrs-
sicher zu schließen und der Gemeinde die vorläufige Instand-
setzung und die endgültige Wiederherstellung mit Angabe des 
Zeitpunktes, wann die Straße dem öffentlichen Verkehr wieder 
zur Verfügung steht, anzuzeigen.
Über die endgültige Wiederherstellung wird ein Abnahmeproto-
koll mit Vertretern der Gemeinde gefertigt. Soweit die Gemeinde 
nicht Träger der Straßenbaulast ist, wird ein Vertreter des Stra-
ßenbaulastträgers hinzugezogen. Der Erlaubnisnehmer haftet 
gegenüber dem Träger der Straßenbaulast hinsichtlich verdeck-
ter Mängel der Wiederherstellung nach den allgemein anerkann-
ten Regeln der Technik bis zum Ablauf einer Gewährleistungs-
frist von 5 Jahren.



- 27 -Nr. 1/2025 Amtlicher Teil der Gemeinde Elstertrebnitz

(4) Bei Widerruf der Erlaubnis oder bei Sperrung, Änderung, Um-
stufung oder Einziehung der Straße besteht kein Ersatzanspruch 
gegen die Gemeinde.
(5) Der Träger der Straßenbaulast haftet nicht für Schäden an 
den Sondernutzungsanlagen oder -einrichtungen, es sei denn, 
ihm oder seinen Bediensteten fällt Vorsatz oder grobe Fahrläs-
sigkeit zur Last.

§ 9
Erlaubnisfreie Sondernutzung, Ausnahmen

(1) Keiner Sondernutzungserlaubnis bedürfen
1. bauaufsichtlich genehmigte Anlagen im Straßenkörper, wie 

Kellerschächte, Roste, Einwurfvorrichtungen, Treppenstu-
fen, wenn sie nicht mehr als 30cm in einen Gehweg oder in 
einen verkehrsberuhigten Bereich hineinragen;

2. die Ausschmückung von Straßen- und Häuserfronten für 
Feiern, Feste, Umzüge und ähnliche Veranstaltungen zur 
Pflege des Brauchtums oder für kirchliche Prozessionen;

3. die vorübergehende Lagerung von Brennstoffen, Bauma-
terialien sowie Umzugsgut auf Gehwegen und Parkstreifen 
am Tage der An- bzw. Abfuhr, sofern die Verkehrsteilnehmer 
hierdurch nicht gefährdet werden;

4. das Aufstellen von Hausmüll- und Reststoffbehältern auf 
Gehwegen und Parkstreifen für den Zeitpunkt der regelmä-
ßigen Entleerung, jedoch nur einen Tag vor und einen Tag 
nach der Entleerung;

5. behördlich genehmigte Straßensammlungen.

(2) Sonstige nach öffentlichem Recht erforderliche Erlaubnisse, 
Genehmigungen oder Bewilligungen bleiben unberührt.
(3) Erlaubnisfreie Sondernutzungen nach Abs. 1 können einge-
schränkt oder untersagt werden, wenn die Belange des Straßen-
baus oder der Sicherheit oder Ordnung des Verkehrs dies erfordern.

§ 10
Hinweis auf gesetzliche Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig handelt, wer die in § 52 Abs. 1 Nr. 3 bis 9 
SächsStrG oder in § 23 FStrG bezeichneten Tatbestände erfüllt, 
also insbesondere
1. entgegen gesetzlichen Vorschriften eine Straße ohne Er-

laubnis über den Gemeingebrauch hinaus benutzt;
2. einer erteilten vollziehbaren Auflage für die Erlaubnis nicht 

nachkommt;
3. eine Anlage nicht vorschriftsmäßig errichtet, erhält oder ändert;
4. Zufahrten oder Zugänge ohne Erlaubnis anlegt oder ändert.

(2) Ordnungswidrigkeiten im Sinne von Absatz 1 können mit ei-
ner Geldbuße bis zu 5.000 € geahndet werden.

§ 11
Erhebung von Gebühren und Kostenersatz

(1) Für erlaubnispflichtige Sondernutzungen im Sinne des § 2 
werden Gebühren nach Maßgabe des in der Anlage beigefügten 
Gebührenverzeichnisses erhoben.
(2) Gebührenfrei sind Sondernutzungen, die ausschließlich re-
ligiösen, gemeinnützigen oder politischen Zwecken dienen und 
auf aktuelle Ereignisse und Vorhaben hinweisen.
(3) Sondernutzungsgebühren werden auch dann erhoben, wenn 
eine erlaubnispflichtige Sondernutzung ohne Erlaubnis ausgeübt 
wird.
(4) Der Erlaubnisnehmer hat auf Verlangen der Gemeinde die im 
Rahmen der Sondernutzung errichteten oder unterhaltenen An-
lagen auf seine Kosten zu ändern und alle Kosten zu ersetzen, 
die dem Träger der Straßenbaulast durch die Sondernutzung 
entstehen. Hierfür kann der Träger der Straßenbaulast angemes-
sene Vorschüsse und Sicherheiten verlangen.

§ 12
Gebührenschuldner

(1) Gebührenschuldner sind
1. der Antragsteller;
2. der Erlaubnisnehmer;

3. derjenige, der die Sondernutzung tatsächlich ausübt oder in 
dessen Interesse die Sondernutzung ausgeübt wird.

(2) Bei einer Mehrheit von Gebührenschuldnern haftet jeder als 
Gesamtschuldner.

§ 13
Gebührenberechnung

(1) Die Gebühr ist im Einzelfall nach Art und Ausmaß der Ein-
wirkung auf die Straße und den Gemeingebrauch sowie nach 
den wirtschaftlichen Interessen des Gebührenschuldners an der 
Sondernutzung zu bemessen. Dies gilt auch, soweit das Gebüh-
renverzeichnis einen Gebührenrahmen vorsieht, innerhalb des-
sen sich die Gebühr nach den Ermessenskriterien des Gebüh-
renrahmens bestimmt.
(2) Werden Gebühren in Tages-, Wochen-, Monats- oder Jahres-
sätzen festgelegt, dann werden angefangene zeitliche Nutzungs-
dauern voll berechnet.
Ergeben sich bei der Errechnung von Gebühren nach dem Ge-
bührenverzeichnis Beträge, die geringer als die Mindestgebühr 
sind, so wird die Mindestgebühr erhoben.
(3) Die Gebühren werden auf halbe oder volle €-Beträge abge-
rundet.
(4) Für Sondernutzungen, die nicht im Gebührenverzeichnis ent-
halten sind, richtet sich die Gebühr in sinngemäßer Anwendung 
nach Absatz 1 Satz 1. Sie richtet sich soweit als möglich nach 
einer im Gebührenverzeichnis enthaltenen vergleichbaren Son-
dernutzung.

§ 14
Gebührenerstattung

Wird von einer Erlaubnis kein Gebrauch gemacht, so werden 
bereits gezahlte Sondernutzungsgebühren erstattet. Endet die 
Sondernutzung vor Ablauf des Zeitraumes, für den die Sonder-
nutzungsgebühren entrichtet wurden, oder wurde die genehmig-
te Fläche nicht voll in Anspruch genommen, so kann auf Antrag 
des Gebührenschuldners der auf die nicht in Anspruch genom-
mene Zeit oder Fläche entfallende Anteil der Gebühren erstattet 
werden. Der Erlaubnisnehmer hat die Nichtinanspruchnahme 
glaubhaft zu machen und gegebenenfalls nachzuweisen. Die 
Gemeinde ist berechtigt, eine angemessene Pauschale zur De-
ckung ihres Verwaltungsaufwandes einzubehalten.

§ 15
Billigkeitsmaßnahmen und sonstige Kosten

(1) Für die Billigkeitsmaßnahmen Stundung, Niederschlagung, 
Erlass gelten die §§ 222, 227, 234 Abs. 1 und 2, 238 und 261 der 
Abgabenordnung entsprechend.
(2) Kosten, die der Gemeinde durch die Sondernutzung zusätz-
lich entstehen, hat der Gebührenpflichtige nach § 12 dieser Sat-
zung zu tragen.

§ 16  
Gebührenschuld und Fälligkeit der Gebühren

(1) Die Gebührenpflicht entsteht
a) mit der Erteilung der Sondernutzungserlaubnis;
b) für Sondernutzungen für einen bestimmten Zeitraum bei Er-

teilung der Erlaubnis für den gesamten Zeitraum; sind für 
die Sondernutzung wiederkehrende Jahresgebühren zu ent-
richten, entsteht die Gebührenschuld für das laufende Jahr 
mit der Erteilung der Erlaubnis, für die folgenden Jahre ent-
steht die Gebührenschuld mit Beginn des jeweiligen Jahres;

c) für Sondernutzungen, die bei Inkrafttreten dieser Satzung 
erlaubt waren, mit dem Inkrafttreten der Satzung;

d) bei unerlaubter Sondernutzung mit dem Beginn der Nutzung.

(2) Die Gebührenpflicht besteht bis zur schriftlichen Anzeige 
der Beendigung der Sondernutzung oder bis zum Zeitpunkt der 
Kenntnisnahme der Gemeinde von der Beendigung der Sonder-
nutzung.
(3) Die Gebühren werden durch Gebührenbescheid festgesetzt. 
Sie werden in den Fällen des § 16 Abs. 1
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a) Buchstabe a, c und d mit Bekanntgabe des Bescheides fällig;
b) Buchstabe b erstmalig mit Bekanntgabe des Bescheides, 

ansonsten jeweils zu Beginn der Zeitperiode fällig. Bei Son-
dernutzungen auf Widerruf jeweils zu Beginn des Folgejah-
res fällig.

Die fälligen Gebühren können bei Nichteinhaltung der Fälligkeit-
stermine im Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben werden.

§ 17
Übergangsregelung

Diese Satzung gilt auch für bereits bestehende Sondernutzun-
gen. Sondernutzungen, für die die Gemeinde vor Inkrafttreten 
dieser Satzung eine Erlaubnis auf Zeit oder Widerruf erteilt hat, 
bedürfen keiner neuen Erlaubnis nach dieser Satzung.

§ 18
Inkrafttreten

(1) Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft.

Elstertrebnitz, den 13.12.2024

D. Zühlke
Bürgermeister

Hinweis gemäß § 4 Abs. 4 Satz 4 SächsGemO
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsGemO) beim Zustandekommen dieser 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn:

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Ge-

nehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind,

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 Sächs-
GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,

4. vor Ablauf der Frist von einem Jahr seit dieser Bekanntma-
chung

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet 
hat oder

b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift ge-
genüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachver-
halts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich gel-
tend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, 
so kann auch nach Ablauf der Frist eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung jedermann diese Verletzung geltend machen.

Gebührenverzeichnis für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen

lfd. Nr. Art der Sondernutzung Bemessungs-
grundlage

Zeit-
einheit

Gebühr nach 
Bemessungsgrundlage/
Mindestgebühr in Euro

1 Anlagen und Einrichtungen mit Personal
1.1 Aufstellen von Tischen und Stühlen zu gastronomischen 

Zwecken sowie dekorativem und abgrenzenden Zubehör
m² Monat 1,50

1.2 Aufstellen von Verkaufswagen und -ständen an einem Ort m² Tag 3/mindestens 30 je Stand
1.3 Aufstellen von Verkaufswagen mit wechselnden Standorten Stück Tag 6
2 Sonstige Anlagen und Einrichtungen
2.1 Verkaufsautomaten Stück Jahr 100
2.2 Warenständer und Auslagen zum Verkauf von Handelswaren
2.2.1 bis 1 m² Tag frei
2.2.2 ab 1 m² m² Tag 1 (mit gebührenpflichtiger 

Einbeziehung des ersten m²)
2.3 Fahrradständer (mit bzw. ohne Werbung) Stück Jahr frei
2.4 Sonnenschutzdächer und Vordächer (fest installiert) Stück auf 

Dauer
250

2.5 Straßenmusiker Person Tag 5
3 Arbeit, Bau und Lagerung
3.1 Gerüste*, Lagerung, Kräne, Baustelleneinrichtung 

(Bauzäune oder andere Abgrenzungen)
3.1.1 bis 30 Tage m² Tag 0,1/mindestens 30
3.1.2 ab dem 31. Tag m² Tag 0,15/mindestens 50
3.2 Container, Umzugsfahrzeuge (mit und ohne Hebebühne), 

Hebe- und Arbeitsbühnen soweit nicht in Baustellen nach 3.1
3.2.1 bis 2 Tage frei
3.2.2 4 bis 7 Tage Stück Tag 5
3.2.3 ab dem 7. Tag Stück Tag 10
4 Werbung
4.1 Werbe- oder Informationsstände und -fahrzeuge 

(keine politische Werbung)
m² Tag 8

4.2 Anbringen von Plakaten oder ähnlichen Ankündigungsmitteln 
an Straßenbeleuchtungseinrichtungen

4.2.1 bis 7 Tage Stück Tag 1/mindestens 25
4.2.2 8 bis 14 Tage Stück Tag 2/mindestens 50
4.2.3 ab dem 15. Tag Stück Tag 4/mindestens 100
4.2.4 für politische Werbung in Wahlkampfzeiten frei
4.3 fest verbundene Werbeträger (Vitrinen, Tafeln, Leuchtschriften etc.) Stück Jahr 100
4.4 Werbeständer, Anhänger und Fahrzeuge zum Zwecke der Werbung
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lfd. Nr. Art der Sondernutzung Bemessungs-
grundlage

Zeit-
einheit

Gebühr nach 
Bemessungsgrundlage/
Mindestgebühr in Euro

4.4.1 ein Werbeständer an der Stätte der Leistung in Größe A1 
oder kleiner

frei

4.4.2 jeder sonstige Werbeständer, sowie Anhänger und Fahrzeuge Stück Tag 2
5 andere Nutzungen
5.1 Abstellen von zulassungspflichtigen, aber nicht zugelassenen 

Fahrzeugen
Stück Tag 10

5.2 vorrübergehende Herstellung von Gehwegüberfahrten oder 
Grundstückszufahrten für Baustellen

Stück einmalig 100

5.3 Startplätze von Drohnen m² Tag 5
5.4 Veranstaltungen Dritter 25 bis maximal 5.000

Die Gebühr ist an dem wirtschaftlichen Vorteil und den 
Einschränkungen des Gemeingebrauchs zu orientieren.

6 Auffangtatbestände, Zuschläge, Ermäßigungen und 
Verwaltungsgebühren

6.1 Nicht ausdrücklich erfasste Sondernutzungen Entsprechend ähnlichen 
Sondernutzungen

6.2 Mindestgebühr, soweit nicht festgesetzt einmalig 20
6.3 Zuschlag für nicht erlaubte, aber durchgeführte Sondernutzungen 50% der Sondernutzungs- 

und Verwaltungsgebühr
6.4 Zuschlag für verspäteten Antragseingang 15
6.5 Verwaltungsgebühren
6.5.1 für gebührenfreie Sondernutzungen nach Verzeichnis 35
6.5.2 für gebührenpflichtige Sondernutzungen Nach Verwaltungsaufwand 

35 bis maximal 250
6.5.3 für gebührenfreie Sondernutzungen nach Satzung frei
6.6 Verlängerungen
6.6.1 für gebührenfreie Sondernutzungen nach Verzeichnis 20
6.6.2 für gebührenpflichtige Sondernutzungen Nach Verwaltungsaufwand 

20 bis maximal 250
6.6.3 für gebührenfreie Sondernutzungen nach Satzung frei
6.6 Anordnungen und Erlaubnisse nach § 19 SächsStrG frei

*Bei Durchgangsgerüsten ist, soweit andere kostenpflichtige Sondernutzungen nicht durch das Durchgangsgerüst reduziert werden 
müssen, nur die Stellfläche ohne Durchgangsfläche in Ansatz zu bringen.

Informationen

Achtung Winterdienst!

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
dieser Winter beschert uns eine weiße Pracht und unsere flei-
ßigen Mitarbeiter vom Bauhof sind im Dauereinsatz, um unsere 
Straßen und Wege frei von Eis und Schnee zu halten.
Im Zuge dessen bitten wir alle höflichst den Straßenrand freizu-
halten, wenn sich Schnee ankündigt. Bitte stellen Sie Ihre Fahr-
zeuge auf Ihrem Grundstück ab. Dies hat zur Folge, dass unser 
Winterdienst ohne Hindernisse die Straße frei räumen kann und 
mögliche Beschädigungen, z. B. durch Eiswurf, werden vorge-
beugt.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.

Achtung Kamera!
Aufgrund vermehrter Hinweise der Bür-
gerinnen und Bürger machen wir auf fol-
gendes Thema aufmerksam und bitten in 
diesem Rahmen um die notwendige Rück-
sicht.
Bei kaum einem anderen Thema ist die 

Wichtigkeit von Datenschutz so nachvollziehbar wie bei der 
Videoüberwachung. Trotz hoher rechtlicher Auflagen begeg-
nen uns heutzutage allerorts und nahezu täglich Überwa-
chungskameras: in Geschäften, an Tankstellen, an Bahnhö-
fen und vermehrt an Haustüren und Wohngrundstücken.
Folglich sollte sich, gerade im privaten Bereich, die Verant-
wortlichen mit den geltenden datenschutzrechtlichen Anfor-
derungen vertraut machen.
Hier sollte vor allem beachtet werden, dass eine Überwa-
chung des öffentlichen Bereiches, wie z. B. 
Straßen, Wege und Plätze die der Allge-
meinheit dienen, nicht im Erfassungsbe-
reich der installierten Kamera liegen sollte. 
Dies sollte in jedem Fall beachtet werden.
Weitere Hinweise und rechtliche Einord-
nungen finden Sie auf der Internetseite 
der sächsischen Datenschutz- und Transparenzbeauftrag-
ten – www.datenschutz.sachsen.de
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Schließtage der Kindertagesstätte  
„Knirpsenland“ 2025

Die Kindertagesstätte bleibt an folgenden Tagen geschlossen:
• Freitag, 21.03.2025 - pädagogischer Tag
• Freitag, 02.05.2025 - pädagogischer Tag
• Freitag, 30.05.2025 - nach Himmelfahrt
• Freitag, 08.08.2025 - pädagogischer Tag
• Montag, 29.09.2025 - pädagogischer Tag
• Montag, 22.12.2025 bis 02.01.2026 - Jahreswechsel

Zu vermieten!
Elstertrebnitz, G 1
* 5-Raum-Wohnung *

Lage: Erdgeschoss
Wohnfläche: 112,85 m²
Kaltmiete: 789,95 €
Nebenkosten kalt: 135,00 €
Heizkosten: privater Gasversorgungsvertrag
Garage: 30,00 €
Gesamtmiete: 954,95 €
Kaution: 1.600,00 €

*Garten-Mitnutzung kostenfrei
- Komplett saniert -

Pressemitteilung
Markkleeberg, 28.11.2024
Kabelsketal, 11.12.2018

envia TEL nimmt Gigabit-Netz  
in Pegau und Elstertrebnitz in Betrieb
Der regionale Telekommunikationsdienstleister envia TEL hat 
den flächendeckenden Glasfaserausbau in Pegau und Elster-
trebnitz im Landkreis Leipzig abgeschlossen. Am 28. November 
2024 wurde das Glasfasernetz gemeinsam mit Vertretern von 
Stadt und Gemeinde, dem Breitbandkoordinator und envia TEL 
offiziell in Betrieb genommen. Rund 5.300 private Haushalte und 
Gewerbetreibende können nun von Bandbreiten bis 1.000 Mega-
bit pro Sekunde profitieren.
„Das neue Glasfasernetz ist ein wichtiger Schritt in Richtung di-
gitale Zukunft. Schnelles und zuverlässiges Internet ist Grund-
voraussetzung für die wirtschaftliche Entwicklung, Lebensquali-
tät und digitale Teilhabe unserer Bürgerinnen und Bürger“, sagt 
Frank Rösel, Bürgermeister der Stadt Pegau und David Zühlke, 
Bürgermeister der Gemeinde Elstertrebnitz, ergänzt: „Gerade 
hier im ländlichen Raum ist ein leistungsstarkes und zukunftsfä-
higes Gigabit-Netz von enormer Bedeutung, um den Anschluss 
an das digitale Zeitalter nicht zu verpassen.“
In den vergangenen zwei Jahren wurden in Pegau und dessen 
insgesamt 15 Ortsteilen sowie in Elstertrebnitz rund 65 Kilome-
ter Glasfaserkabel verlegt und 13 Netzknoten errichtet. Dafür hat 
envia TEL zirka 19 Millionen Euro eigenwirtschaftlich investiert. 
Beide Orte sind damit an das 7.000 Kilometer lange Glasfaser-
netz angeschlossen, das envia TEL in Mitteldeutschland betreibt.
„Nach einer intensiven Bauphase freuen wir uns, nun auch in 
Pegau und Elstertrebnitz das Glasfasernetz offiziell in Betrieb zu 
nehmen“, sagt envia TEL-Geschäftsführer Haiko Rennert. „Mög-
lich gemacht hat es die sehr gute Zusammenarbeit zwischen 
Stadt- und Gemeindeverwaltung und envia TEL sowie die pro-
fessionelle Umsetzung des Bauunternehmens.“
Ein Großteil der Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäusern, 
die sich für schnelles Internet von envia TEL entschieden haben, 
surfen ab sofort in Lichtgeschwindigkeit. Daneben werden der-
zeit noch in einigen Mehrfamilienhäusern die Verkabelungen im 
Haus durchgeführt und die Haushalte anschließend sukzessive 
angeschaltet. Diese Nacharbeiten werden voraussichtlich im ers-
ten Quartal 2025 abgeschlossen sein.
Auch künftig können sich Haushalte und Firmen in Pegau und 
Elstertrebnitz für einen schnellen Internetanschluss entscheiden. 
Details zu den Angeboten, ein Verfügbarkeitscheck sowie die 
Möglichkeit zur Buchung besteht unter enviatel.de/highspeed. 
Darüber hinaus können sich Interessierte an die Servicenummer 
0800 0101700 oder per E-Mail an pegau@enviatel.net und els-
tertrebnitz@enviatel.net wenden.

Was kann es Schöneres geben,
als viele neue kleine Leben!

Kurt Buchmann
geb. am 22.11.2024

Der Bürgermeister David Zühlke begrüßte persönlich den 
neuen Erdenbürger und überbrachte der jungen Familie ein 
kleines Willkommensgeschenk. Er wünscht Ihnen alles er-
denklich Gute und eine schöne gemeinsame Zeit.
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1. Vereinsstammtisch

Am 10.12.2024 lud 
der Bürgermeister 
David Zühlke zum 1. 
Vereinsstammtisch in 
der Gemeinde Elster-
trebnitz ein. Thema 
war u.a. wie die Ge-
meinde die ortsan-
sässigen Vereine wei-
terhin unterstützen 
kann, des Weiteren 
konnten sich alle Ver-
eine über eine Weih-
nachtsspende freuen. 
Im Anschluss hatten 
sie noch Zeit für kon-
struktive Gespräche. 
Herr Bürgermeister 
David Zühlke bedankt 

sich bei allen ehrenamtlichen Vereinsvertretern für ihr beson-
deres Engagement. Alle Teilnehmenden waren sich dahinge-
hend einig, dass dieses Format des Austausches auch 2025 
fortgeführt werden soll.

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
auf diesem Wege möchte ich mich als Bürgermeister der Ge-
meinde Elstertrebnitz bei Ihnen rechtherzlich für die rege Betei-
ligung zur 3. Futterspendenaktion der Gemeinde Elstertrebnitz 
bedanken. Es ist erfreulich, wie viele Tierfreunde diesen Spen-
denaufruf genutzt haben. Die Futterspenden konnte ich persön-
lich am 11.12.2024 dem Tierheim Oellschütz übergeben.
Vielen Dank auch an die Schüler*innen der Förderschule Els-
tertrebnitz, die diese Spendenaktion wieder tatkräftigt mit unter-
stützt haben.

 

Wichtige Mitteilung!
Ab 2025 wird die bisher flächendeckend im Landkreis Leipzig ver-
teilte „Informationsbroschüre zur Abfallwirtschaft“ eingestellt.
Digitale Medien sind aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken und 
erreichen mittlerweile alle Altersgruppen. Informationen sind jeder-
zeit verfügbar und bequem zugänglich, während gedruckte Medien 
zunehmend in den Hintergrund treten. Dieser Wandel hat auch die 
Abfallwirtschaft erfasst. Der Landkreis Leipzig reagiert darauf, in-
dem er die Informationswege zur Abfallentsorgung und -wirtschaft 
modernisiert und nachhaltig gestaltet. Die bisher an jeden Haushalt 
verteilte „Informationsbroschüre zur Abfallwirtschaft“ wird künftig 
durch ein bedarfsgesteuertes Druckverfahren ersetzt.
So wird eine Broschüre nur noch in geringerer Auflage und gezielt 
an zentralen Stellen wie den Wertstoffhöfen des Landkreises so-
wie in Stadt- und Gemeindeverwaltungen zur Verfügung gestellt 
und nicht mehr an jeden Haushalt verteilt. Begleitend setzt die mit 
der Umsetzung des neuen Konzeptes beauftragte KELL GmbH 
verstärkt auf digitale Medien sowie auf bewährte regionale Ka-
näle wie die Amtsblätter im Landkreis Leipzig und das Landkreis 
Journal, um Bürgerinnen und Bürger über alle wichtigen Themen 
der Abfallwirtschaft zu informieren. Ziel dieser Maßnahmen ist es, 
den Papierverbrauch zu senken und den Zugang zu Informatio-
nen möglichst umweltfreundlich und flexibel zu gestalten.
Gewohnte und neue Informationsangebote
Trotz der Reduzierung der gedruckten Informationsmaterialien 
wird sichergestellt, dass Sie auch weiterhin Zugang zu allen rele-
vanten Informationen haben:

ABFALLWEGWEISER
Der neue „Abfallwegweiser“ des Landkreises Leipzig erscheint 
zukünftig alle zwei Jahre, erstmalig im Januar 2025 und ist an 
den Wertstoffhöfen sowie den Stadt- und Gemeindeverwaltungen 
kostenlos erhältlich. Er bietet eine kompakte Übersicht zu Abfall-
gebühren, Tipps zur richtigen Abfalltrennung, eine Übersicht der 
Wertstoffhöfe, ein Abfall-ABC sowie die Sperrmüllkarten – diese 
finden Sie auch auf der Website www.kell-gmbh.de. Damit blei-
ben relevante Informationen auch für diejenigen verfügbar, die 
gedruckte Broschüren bevorzugen.

AMTSBLÄTTER UND STADTJOURNALE DER STÄDTE UND 
GEMEINDEN
Die regionalen Entsorgungstermine sowie der Tourenplan des 
Schadstoffmobils werden, zusätzlich zum Online-Abfallkalender 

und der Abfall App Landkreis Leipzig, in den Amtsblättern bzw. 
Stadtjournalen der Städte und Gemeinden veröffentlicht. In der 
jeweils letzten Ausgabe des Jahres 2024 finden Sie diese Infor-
mationen.

JAHRESKALENDER UND TONNEN-AUFKLEBER
Der praktische Jahreskalender und die beliebten Tonnen-Aufkle-
ber finden Sie im Mittelteil des Landkreis Journals, das im De-
zember 2024 erscheint und an alle Haushalte im Landkreis ver-
teilt wird. Verwenden Sie diese um Ihre Entsorgungstermine zu 
markieren.

ETABLIERTE DIGITALE ANGEBOTE – WEBSITE UND AB-
FALL APP
Bereits 2015 hat der Landkreis auf die wachsende Nachfrage 
nach digitalen Services reagiert und die „Abfall App Landkreis 
Leipzig“ eingeführt. Über 48.000 Menschen im Landkreis Leip-
zig nutzen die App inzwischen regelmäßig, um sich schnell und 
einfach über Abfuhrtermine und Wertstoffhof-Öffnungszeiten 
und vieles mehr zu informieren. Die App erinnert außerdem 
zuverlässig per Push-Nachricht an bevorstehende Abholtermi-
ne und lässt sich mit dem Smartphone kostenlos im Apple App 
Store oder Google Play Store herunterladen. Auch die Website  
www.kell-gmbh.de wurde im Jahr 2024 einer umfassenden Über-
arbeitung unterzogen. Ziel war es, eine noch benutzerfreundliche-
re Plattform zu schaffen, die Informationen zu Abfallentsorgung, 
Abfallgebühren und den Standorten der Wertstoffhöfe bereitstellt. 
Hier können Sie zudem den Online-Abfallkalender nutzen, um 
ihre individuellen Abfuhrtermine als PDF herunterzuladen oder 
direkt in den eigenen, digitalen Kalender zu importieren.
Die Umstellung auf digitale Informationskanäle ist nicht für alle 
Bürgerinnen und Bürger selbstverständlich. Gerade für ältere 
Menschen oder diejenigen, die wenige Erfahrung mit digitalen 
Medien haben, kann die Umstellung eine Herausforderung dar-
stellen. Aus diesem Grund bietet die KELL GmbH Unterstützung 
an, um den Einstieg in die Nutzung der digitalen Angebote so ein-
fach wie möglich zu gestalten. Wenden Sie sich gerne jederzeit 
an uns. Wir stehen für Fragen zur Abfall App, zur Webseite und 
zu allen weiteren Anliegen zur Verfügung unter der Tel.: 034299 
706010 und via E-Mail: info@kell-gmbh.de.

Ihre KELL GmbH
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Senioren

Seniorenweihnachtsfeier 2024
Die diesjährige Seniorenweihnachtsfeier fand am 04.12.2024 wieder auf dem großen Saal 
im Gasthof Greitschütz statt und bot eine festliche Atmosphäre. Der Saal bei Rita Thurm war 
wieder bis auf den letzten Platz besetzt. Der Bürgermeister begrüßte alle Seniorinnen und 
Senioren recht herzlich. Seine Rede gab einen Rückblick auf das Erbrachte im Jahr 2024. 
Anschließend genossen alle Gäste den bereitgestellten Stollen mit Kaffee. Gut gestärkt, 
sorgte in diesem Jahr Teddy Herz mit seiner Gesangseinlage und das Schlagerbingo für 
eine ausgelassene Stimmung. Die Seniorinnen und Senioren wurden zum Mitmachen ani-
miert, sodass an den Tischen kräftig geschunkelt und geklatscht wurde.
Wir möchten uns recht herzlich bei Frau Rita Thurm und Ihrem Team des Gasthofes Greit-
schütz bedanken. Weiterhin geht ein Dankeschön an die Mitarbeiter des Bauhofes für ihre 
Unterstützung. Eine Umsetzung ohne diese helfenden Hände wäre nicht möglich.
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90. Geburtstag
Am 09.12.2024 feierte

Herr Willi Schulz
seinen 90. Geburtstag.

Dies nahm der Bürgermeister Herr David Zühl-
ke zum Anlass, um ihm persönlich die besten 
Wünsche zu übermitteln und ein kleines Präsent 
zu überreichen. Er wünscht Ihm alles erdenklich 
Gute, viel Gesundheit und Wohlbefinden.

Kulturelles

Am 26.11.2024 ging es für unsere Schlaufüchse nach Erfurt, in 
das Fernsehstudio des Kika Kaninchens. Bereits am frühen Mor-
gen stiegen wir in einen nur für uns reservierten Bus der Regio-
nalbus Leipzig GmbH ein. Der Bus war bestens vorbereitet, denn 
er war gekennzeichnet als Fidibus und mit Bildern vom Kikanin-
chen. Nach ca. 2h Fahrt erreichten wir endlich Erfurt.
Von außen zeigte sich ein ganz unscheinbares Gebäude und hier 
soll das Baumhaus vom Sandmann sein? Voller Vorfreude betra-
ten wir das Gebäude und dort begrüßten uns freundlich Julian 
und Sarah. Sie führten uns zu Beginn in einen Raum, in dem wir 
dann eine Folge vom Baumhaus angeschaut haben.
Oh im Vorraum mussten wir ganz still sein, denn nebenan wa-
ren Produktionsaufnahmen. Unter Anleitung von Julian und Sa-
rah bastelten wir eine tolle Wimpelkette, das hat richtig Spaß 
gemacht. Danach war es endlich so weit, wir durften direkt ins 
Studio, wo gerade die Aufzeichnung vom Baumhaus für den 
09.12.2024 gedreht wurde. Da waren sie, wow, das Baumhaus, 

Juri und der Stern. Auch hier mussten wir mucksmäuschenstill 
sein, sogar die kleinsten Geräusche hätten einen Abbruch der 
Dreharbeiten bedeutet. War das spannend. Aber alle Kids haben 
toll mitgemacht und super aufgepasst. Nach nur zwei Anläufen 
war die Folge perfekt. Jetzt mussten wir leider das Studio verlas-
sen. Zum Abschluss kam Juri nochmal raus und verabschiedete 
uns, dabei entstand ein schönes Gruppenfoto, die Schlaufüchse 
und Juri aus dem Baumhaus.
Nun wurde es aber auch Zeit für eine Stärkung. Nach unserem 
gemeinsamen Mittagessen mit Nudeln und Tomatensoße, bei 
dem alle Eindrücke erzählt und ausgewertet wurden ging es dann 
auch schon wieder zurück nach Elstertrebnitz in den Kindergar-
ten. Es war ein unvergesslicher und wundervoller Tag.
Wir danken allen Schlaufuchseltern, dass sie uns dieses unver-
gessliche Erlebnis ermöglicht haben.

Die Schlaufüchse, Ellinor und Claudi

Jahreskalender für die  
Veranstaltungen 2025
Die Gemeindeverwaltung Elster-
trebnitz bittet alle ortsansässigen 
Vereine und Institutionen, ihre Ter-
mine für die Veranstaltungen für 
das Jahr 2025 bis zum 15.01.2025 
per E-Mail oder schriftlich bei der 
Gemeindeverwaltung Elstertreb-
nitz abzugeben.

Termine/Veranstaltungen 2025 in der Gemeinde Elstertrebnitz

23.02. Bundestagswahl

29.08. - 30.08. 36. Dorffest der Gemeinde Elstertrebnitz

03.12. Seniorenweihnachtsfeier der Gemeinde Elstertrebnitz, Beginn 14:00 Uhr

Aktuelle Informationen zu den Veranstaltungen finden Sie zeitnah in den Amtstafeln 
der Gemeinde Elstertrebnitz sowie auf den Internetseiten der Veranstalter.
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12. Elstertrebnitzer Weihnachtsmarkt 2024
Die Gemeinde blickt mit Freude 
auf den 12. Elstertrebnitzer Weih-
nachtsmarkt zurück, der in diesem 
Jahr wieder auf unserem Sportplatz 
stattfand. Die festliche Atmosphä-
re lockte viele Besucher aus nah 
und fern an. Überall waren liebe-
voll dekorierte Büdchen aufgebaut, 
die eine Vielzahl von Leckereien, 
wärmendem Glühwein, kleinen 
Geschenken und Kinderschminken 
anboten.

Die funkelnden Lichterketten schu-
fen eine stimmungsvolle Kulisse. 
Kleine und große Weihnachtsmän-
ner sorgten für fröhliche Gesichter 
und verbreiteten weihnachtliche 
Freude. Der Wettergott hat es ebenfalls gut mit uns gemeint, 
sodass sich für alle ein wunderbarer Ort bot, um sich mit 
Freunden und Familie zu treffen, die festliche Stimmung zu 
genießen und die Auftritte der Kinder und Enkel zu bestaunen.

Ein erstes Highlight bot die Gesangsgruppe „mittendrin“, 
denn diese eröffnete unseren Weihnachtsmarkt mit tollen 
weihnachtlichen Liedern. Direkt danach hat sich das Team 
der Kita Knirpsenland wieder einmal nicht lumpen lassen. Ein 
schönes kleines Programm mit tollen Gedichten, Liedern und 
witzigen Einlagen wurde unserem Publikum geboten und mit 
großem Applaus belohnt.

Als Belohnung für die mutigen Auftritte der Kinder kam der 
Weihnachtsmann und sein Helfer auf einem tollen Gefährt 
daher. Eine rote und festlich geschmückte Ape brachte die 
Kinderaugen zum Leuchten. Alle Mutigen durften sich auf der 
Bühne eine Kleinigkeit beim Weihnachtsmann abholen und 
für ein Foto auf dem Schoß Platz nehmen.

Die Organisatoren und viele Kinder freuten sich auch in die-
sem Jahr über die Pferde der Old Mill Ranch. Mit witzigen 
Weihnachtsmützen konnte jedes Kind eine Runde um den 
Sportplatz reiten. Vielen Dank dafür.

Den krönenden Abschluss lieferte das talentierte Bernhard-
tiner Akkordeonorchester, das unter dem funkelnden Schein 
der Lichter auftrat. Die festliche Stimmung wurde durch ih-
ren wunderbaren Gesang und die mitreißenden Lieder noch 
verstärkt. Das Publikum war begeistert und belohnte das Or-
chester mit Applaus. Es war ein perfekter Abschluss eines 
gelungenen Marktes.
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Ein herzliches Dankeschön an alle, die zum Gelingen dieses 
besonderen Marktes beigetragen haben – von den engagier-
ten Helfern bis hin zu den Besuchern, die diesen Tag unver-
gesslich gemacht haben. Wir freuen uns schon jetzt auf den 
nächsten Weihnachtsmarkt und darauf, gemeinsam weitere 
schöne Erinnerungen zu schaffen!

Zeltverleih Mario Gottschalk für Bühne und Musik
Gesangsgruppe „Mittendrin“ für die musikalische Eröffnung
Backhaus Hennig für die glasierten Äpfel
Kita „Knirpsenland“ für das tolle Programm und den Verkaufs-
stand
Sporthaus Elstertrebnitz für die Leckereien vom Grill und die 
Getränke
Süße Mädels für die Elstertrebnitzer Krapfen
Braugut Oderwitz für die Getränke
Bernhardtiner Akkordeonorchester für die musikalische Unter-
stützung
11. Klasse Wiprecht-Gymnasium Groitzsch
Old Mill Ranch Elstertrebnitz
Schrott Wetzel für die Bereitstellung die APE
und natürlich bei dem Weihnachtsmann.
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Hilfe in schweren Stunden

Tel.  034296  . 49 277 | Email  groitzsch@bestattung-leipzigerland.de | Web  www.bestattung-leipzig.de

Ist auch nicht nötig, aber 
einmal mit uns darüber zu 
sprechen - wäre sinnvoll.

Bestattungshaus

Ich denke doch jetzt noch 
nicht jeden Tag 

über den Tod nach!

Wir beraten Sie zum Thema Bestattungsvorsorge. 

www.steinmetz-schellenberger.de
TEL. 0175 6437649

E-MAIL:  DY.SR@GMX.DE

BAHNHOFSTR. 57

04539 GROITZSCH

GRABMALE
BILDHAUERARBEITEN
RESTAURIERUNG
NATURSTEINE

Eine Veröffentlichung der WITTICH Medien KG
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sind wir für Sie da.

Trauer- und Todesanzeigen.

Auch in der Zeit der Trauer

Anzeige online aufgeben

wittich.de/trauer
Gerne auch telefonisch unter Tel. 0 35 35 / 48 90

© Pixelio/Maria Lanznaster

Die Erinnerung für Zuhause Anzeige

In den letzten Jahren sind immer mehr alternative Möglichkeiten 
des Gedenkens an einen verstorbenen Menschen entstanden. 
Zunehmender Beliebtheit erfreuen sich persönliche Erinne-
rungsobjekte wie Erinnerungskristalle und Gedenkskulpturen, 
die geringe Mengen Kremationsasche aus der Urne oder Haare 
der verstorbenen Person enthalten. Für die Hinterbliebenen sind 
diese Unikate eine greifbare Form des Gedenkens und der Erin-
nerung im Alltag. djd 67515n

Foto: djd/immerundewig
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LAGOVIDA GmbH · Hafenstraße 1 · 04463 Großpösna · Telefon: 03 42 06 - 77 50 · E-Mail: restaurant@lagovida.de · www.lagovida.de

EINE RESERVIERUNG IST ERFORDERLICH.

Einfach traumhaft schön:
Festliches Ambiente am Störmthaler See

 24. bis 26.01.2025
  Spanisches Wochenende 
    mit Klassikern wie Tapas, Paella
  und leckeren spanischen Weinen

   14.02.2025 - Valentinstag 

 17.03.2025
   Saint Patrick’s   
    Day Dinner 

mit 4-Gang Candle-Light-Dinner          
u. einer Flasche Champagner (0,375 l)
                                    (für 2 Personen)99,90 €

     Grün, grüner, am grünsten…    
    3-Gang Menü, irisches Bier  
 und einen „Topf voll Gold“

34,90 € p.P.

Gewerbeviertel 12
04420 Markranstädt

Tel.:  034205 713 -0
Funk:  0178 5664726
info@lutz-rau-elektro.de
Mobil: 

Suchen Elektroinstallateure, Techniker, 
Meister und Auszubildende

Elektroinstallationen GmbH & Co.KG

Beratung - Planung - Installation - Service
Intelligente Haustechnik

Ihr Partner im Elektroinstallationshandwerk

Elektroinstallationen GmbH & Co.KG

Gestaltung von 
Außenanlagen, vollbiologische Kläranlagen, 
Regenwasserzisternen
 
-  Einbau - Betrieb - Wartung - Neubau 

von vollbiologischen Kleinkläranlagen
- Beratung und Finanzierung

Ringo Karbaum
Kleinklärtechnik und Gartenbau  Tel.  03 42 96 / 39 93 71
Nordstr. 4, 04539 Groitzsch  Fax  03 42 96 / 74 39 11
ringokarbaum@web.de  Mobil 01 76 / 24 75 89 83

IHR FACHMANN
vor Ort

Ihre Medienberater vor Ort

Wir sind für Sie da ...

0175 2605303  0151 52206381
ingolf.otto@ antje.wiemer@
wittich-herzberg.de wittich-herzberg.de

www.wittich.de

Ihre Werbung: Anzeigen | Beilagen | print & online

Ingolf Otto & Antje Wiemer

Helles Licht für  
die dunkle Jahreszeit Anzeige

Im Sommer kann man auch drinnen oft ohne zusätzliche  
Beleuchtung problemlos lesen und arbeiten. Im dunklen  
Winterhalbjahr ist das viel beschwerlicher. Gleichzeitig haben 
Indoor-Hobbys wie Lesen, Rätseln und Handarbeiten jetzt 
Hochsaison. Gute Beleuchtung ist dann ein Muss. Besonders 
Menschen mit Sehbehinderung sind auf helles, blendfreies 
Licht angewiesen, denn Trübungen und Augenerkrankungen 
können den Lichtbedarf stark erhöhen. Mit einer speziellen  
LowVision-Leuchte lässt sich dann oft viel verbessern. Sie liefert 
blendfreies, helles Licht, ist beliebig schwenkbar und intuitiv zu 
bedienen. Besonders gefragt ist die flexible Akkuversion mit drei 
Lichtfarben zur Auswahl. Infos: www.schweizer-optik.de  
djd 69564

Heizung nicht abdecken Anzeige

Hängen Gardinen vor der Heizung oder stehen Möbel dicht an 
der Heizung, verhindert dies in dem jeweiligen Raum die Wär-
mezirkulation. Es kommt zu einem Hitzestau am Heizkörper 
und zu kühleren Bereichen innerhalb des gleichen Zimmers.Die 
Heizung kann nicht ihre volle Wirkung entfalten und muss sich 
stärker erhitzen als ohne die Abdeckung. Das führt zu höheren 
Heizkosten.
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Leipziger Str. 24 · Zwenkau
Tel. 03 42 03 / 3 10 65
www.elektro-kaenel.de

Hausgeräte - Reparaturen
und Verkauf

Fachhandel · Service · Hausgeräte

Kundendienst: 01 72 / 5 36 84 78

Fuhrgeschäft Werner FlisterFuhrgeschäft Werner Flister
Containerdienste aller Art    1m³ - 25m³Containerdienste aller Art    1m³ - 25m³

Abbrucharbeiten, Aushub von
Baugruben und sonst. Baggerarbeiten

Abbrucharbeiten, Aushub von
Baugruben und sonst. Baggerarbeiten

Entsorgung und Anlieferung von
Schüttgütern aller Art (auch Kleinstmengen)

Entsorgung und Anlieferung von
Schüttgütern aller Art (auch Kleinstmengen)

Kutsch- und KremserfahrtenKutsch- und Kremserfahrten

04442 Zwenkau   Bahnhofstraße 2804442 Zwenkau   Bahnhofstraße 28
Tel.: 03 42 03 -5 25 38Tel.: 03 42 03 -5 25 38
www.fuhrgeschaeft-flister.dewww.fuhrgeschaeft-flister.de

IHR DIENSTLEISTER
vor Ort

Weitere Informationen unter
www.shk-oehlert.de

Teichstr. 1,  04442 Zwenkau,  Tel.: 51031

Heizungs- & Sanitärinstallation, Bäder,
Brennwert- u. Solaranlagen, Holz-
Pelletheizanlagen, Wärmepumpenanlagen

15 Jahre

Verlegeerfahrung

Schwaches und undichtes Dach?
Die Lösung:

PREFA Dach Profi
• Beratung
• Planung
• Ausführung
• Fassadenbau • Isolierungen (WKS)

15 Jahre

Verlegeerfahrung

40 Jahre Garantie

auf Material

DAS DACH, STARK WIE EIN STIER!

Altenburger Straße 50b · 04539 Groitzsch
Tel. 03 42 96 / 7 45 10 · Fax 03 42 96 / 7 45 11 · Funk 01 79 / 8 33 25 14

- Handwerksbetrieb -

Bauen +   Wohnen

Entspannt durch den Anzeige

Sommer im Dachgeschoss
Damit die Temperaturen im Dachgeschoss auch im Sommer an-
genehm bleiben, ist neben einer guten Dämmung des Daches 
der Schutz der Dachfenster entscheidend. Wichtig ist, dass die-
ser außen vor dem Fenster liegt und so die energiereichen Strah-
len der Sonne vor dem Auftreffen auf die Scheibe stoppt. Für das 
Schlafzimmer eignen sich verdunkelnde Velux Hitzeschutz-Mar-
kisen oder Rollläden. Letztere punkten mit einer Hitzereduktion 
von bis zu 92 Prozent und zusätzlichem Lärm- und Einbruch-
schutz. Im Arbeits- oder Kinderzimmer lassen lichtdurchlässige 
Markisen Tageslicht in den Raum, die Hitze aber weitestgehend 
draußen. Zweite wichtige Empfehlung für ein gutes Raumklima 
im Dachgeschoss: Im heißen Sommer sollten die Dachfenster 
tagsüber möglichst geschlossen bleiben, damit die warme Au-
ßenluft erst gar nicht in die Wohnung gelangt. Ausgiebig gelüf-
tet werden sollte in den frühen Morgenstunden und am Abend. 
Wer nach dem Lüften nicht auf Mückenjagd gehen möchte, der 
sollte vorbeugen. Der dritte Tipp ist deshalb, einen Insekten-
schutz anzubringen. Das Fliegengitter sollte dicht abschließen, 
aber keine Herausforderung für das Öffnen und Schließen des 
Fensters darstellen. Hersteller bieten Insektenschutz-Rollos, die 
sich einfach ausziehen und zum „Überwintern“ in eine Kassette 
zurückschieben lassen. Das sorgt im Gegensatz zu Lösungen 
mit Klettverschluss kurzfristig für mehr Flexibilität und langfristig 
für mehr Haltbarkeit. Das Material sollte zudem strapazierfähig 
und der Blick nach Draußen für einen Sommer zum Genießen 
weiterhin ungestört möglich sein. Mehr unter www.velux.de.
 epr

Bei den Handwerkern 
Ihrer Region werden Sie gut beraten!

Zeitgemäße Elektroinstallationen Anzeige

Die Elektroinstallation rückt immer mehr in den Fokus von Pla-
nern, Fachhandwerkern und Bauherren. Grund dafür sind u. a. 
die nationalen und europäischen Klimaschutzziele und die Vor-
gaben für energetische Sanierungen im Bestand.
Wärmepumpe, Fotovoltaik-Anlage und Elektromobilität werden 
einen wesentlichen Beitrag leisten, um die CO2-Emissionen in 
Bestandsgebäuden zu senken. Das setzt aber eine funktions-
tüchtige und sichere elektrische Infrastruktur voraus.
Welche Anwendungen und Geräte werden künftig genutzt? Wie 
viele Stromkreise garantieren mir einen sicheren Betrieb? Wie 
viele Steckdosen und Beleuchtungsanschlüsse benötige ich in 
jedem Raum? Wo plane ich eventuell Reserven ein? Wer hier 
nicht sorgfältig plant, wird später mit kostenaufwendigen Nach-
besserungen konfrontiert. Um Elektroinstallation vergleichbar zu 
machen und die Elektroplanung zu unterstützen, hat die HEA-
Fachgemeinschaft für effiziente Energieanwendung e.V. die 
Richtlinie RAL-RG 678 erarbeitet und Ausstattungsstandards für 
die Elektroinstallation definiert. Kurzinformation und eine Bro-
schüre zum Download gibt es unter: www.hea.de spp-o
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„Gib dir einen Ruck und 
mach was für dein Gehör,
hab ich mir gesagt.”
Anmeldung bis zum 28.03.2025.

G U T S C H E I N

MACHEN SIE MACHEN SIE 
ES WIE LISA:ES WIE LISA:
Testen Sie modernste 
Hörsysteme und steigern 
Sie Ihre Lebensqualität!
JETZT TESTENJETZT TESTEN
UND UNVERBINDLICHUND UNVERBINDLICH
PROBETRAGENPROBETRAGEN

Hörakustikmeisterin
ANJA KÖNIG empfiehlt:

Audéo Infinio 
mit Ladestation

ZENTRALE WURZEN: JACOBSGASSE 17 • TEL.: 03425/852286
FILIALE WURZEN: BADERGRABEN 12 • TEL.: 03425/8530414
FILIALE NAUNHOF: MARKT 5 • TEL.: 034293/558757
FILIALE GROITZSCH: BREITSTR./ECKE SCHULGASSE • TEL.: 034296/744640 WWW.HELFER-HOERSYSTEME.DE

Neu bei uns: Kosmetik & Fußpflege

Ihr Team von

Salon Reiche
Groitzsch • Bahnhofstr. 1

Tel. 034296/42081

Öffnungszeiten: Di. - Fr. 8.00 - 18.00 Uhr
Sa.: 8.00 - 12.00 Uhr

Wir wünschen ein
frohes und glückliches
neues Jahr
und bedanken uns für die
Treue all unserer Kunden
im letzten Jahr.

 
04523 Pegau • Kirchplatz 19 • Tel. 03 42 96 - 4 90 59

www.mathe-bringer.de

individuelle + erfolgreiche Betreuung
Mathe-Bringer
Nachhilfe & Förderung
v o n  d e r  G r u n d s c h u l e  b i s  z u m  A b i t u r

• Kranken- und Altenpflege
• Hauswirtschaftliche Leistungen
• Betreuungsleistungen
• Urlaubs- und Verhinderungspflege

 
 

Pflegedienstleiterin 
Anja Schumacher 
Baumeisterallee 13–15
04442 Zwenkau 
Telefon Pflegedienst:

 0 34 203 / 441 817
Telefon Tagespflege: 

 0 34 203 / 623 506 
 

 drk-leipzig-land.de 

 Wir bilden aus! 

• Ergänzung zur Pflege in der Häuslichkeit
• stundenweise Betreuung von pflege- 

bedürftigen Angehörigen  
(Öffnungszeiten: 08:00 –16:00 Uhr)

• Urlaubs- und Verhinderungspflege

Pflegedienst Zwenkau

Tagespflege Zwenkau

Sozialstationen / Soziale Dienste 
Leipzig und Umland gGmbH

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 


